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Braunshausen 
27. November 2022, 
14.30 Uhr, Bürgerhaus 

Kastel 
26. November 2022, 
16.00 Uhr, Kirmesplatz 

Nonnweiler 
27. November 2022, 
14.00 Uhr, Kurhalle 

Otzenhausen 
19. November 2022, 
17.00 Uhr, Schulhof (Lichterfest) 
10. Dezember 2022, 
16.00 Uhr, Schulhof 

Primstal 
26. November 2022, 15.00 Uhr, 
oberer Schulhof am Kannenberg 

Schwarzenbach 
3. Dezember 2022, 
16.00 Uhr, Kolpinghaus 

Sitzerath 
4. Dezember 2022 
15.00 Uhr, Benkelberghalle

Adventskranzparty Nonnweiler, 25. 11. 2022, 18.00 Uhr, Parkschenke Simon

Weihnachtsmärkte in der 
Gemeinde  Nonnweiler

Foto: J. Görgen



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
                       Es vollendet am 
22.11.2022      Lochner Hildegard, Kastel, ihr 84. Lebensjahr. 

Diamantene Hochzeit 
Am 23.11.2022 feiern die Eheleute Christel und Günter Hans Wiesen, 
Otzenhausen, Diamantene Hochzeit. 

Herzlichen Glückwunsch!             Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister 
 
 
 
 
 

 

Verkehrsrechtliche Anordnung 
Nach den §§ 44 Abs. 1 und 45 der Straßenverkehrsordnung wird aus 
Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs wegen Tiefbauar-
beiten zum Verlegen von Speednetrohr, Verbinden und Einblasen von 
Glasfaserkabel in Nonnweiler-Braunshausen und Nonnweiler-Schwar-
zenbach, die folgende verkehrsrechtliche Anordnung erlassen: 
Die Fahrbahn ab der „Schwarzenbacher Straße“ Nr. 33 bis zur Straße 
„In der Keip“ Nr. 2 wird ab 21.11.2022 bis voraussichtlich bis 31.12.2022 
nach Bedarf abschnittsweise halbseitig gesperrt. 
Die vorgenannte Verkehrsregelung ist nach der Straßenverkehrsord-
nung, den Verwaltungsvorschriften und Regelplan B I/4 (alt) zu den 
Richtlinien für die Sicherheit von Arbeitsstellen an Straßen durch EBC 
Glasfasertechnik GmbH, Ottostraße 1, 26899 Rhede (Ems), zu beschil-
dern und zu sichern. 
Diese Anordnung tritt mit der Aufstellung der amtlichen Verkehrszei-
chen in Kraft und mit ihrer Entfernung wieder außer Kraft. Zuwiderhand-
lungen werden als Ordnungswidrigkeiten nach § 49 Straßenverkehrs-
ordnung in Verbindung mit § 24 Straßenverkehrsgesetz geahndet. 
Nonnweiler, 10.11.2022        Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde: 
                                                                                 Dr. Franz Josef Barth 
  
Verkehrsrechtliche Anordnung 
Nach §§ 44 Abs. 1 und 45 der Straßenverkehrsordnung wird aus Grün-
den der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs wegen der Treibjagd auf 
dem Peterberg folgende verkehrsrechtliche Anordnung erlassen: 
Alle Feld- und Waldwege ab Peterbergkapelle bis Ortseingang Primstal 
sowie östlich der Autobahn A 1 werden am 19.11.2022 von 8.00 bis 
16.00 Uhr vollständig für Fahrzeuge aller Art und Fußgänger gesperrt. 
Ausgenommen sind nur die beteiligten Jäger und Treiber.  
Die vorgenannte Verkehrsregelung ist nach der Straßenverkehrsord-
nung und den Verwaltungsvorschriften durch die Jagdgenossenschaft, 
Herrn Sascha Jung, In der Meß 4, 66620 Nonnweiler zu beschildern 
und zu sichern. 
Diese Anordnung tritt mit der Aufstellung der amtlichen Verkehrszei-
chen in Kraft und mit ihrer Entfernung wieder außer Kraft. Zuwiderhand-
lungen werden als Ordnungswidrigkeiten nach § 49 Straßenverkehrs-
ordnung in Verbindung mit § 24 Straßenverkehrsgesetz geahndet. 
Nonnweiler, 10.11.2022        Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde: 
                                                                                 Dr. Franz Josef Barth 

Hallenbad geschlossen 
Am Donnerstag, den 24.11.2022, sind das Hallenbad und die Sauna auf 
Grund einer internen Veranstaltung vormittags geschlossen. Geöffnet 
wird ab 15:00 Uhr. Wir bitten um Ihr Verständnis. 
 
Vom Fundamt 
Zugelaufen: Ein grau-weißer Kater in Otzenhausen Nähe Spielcasino 
vor ca. 14 Tagen zugelaufen. 
Frau Mörsdorf, Tel. 06873-6957 

Wir gratulieren
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Wichtige 
Telefon- 
Nummern 
Gemeindeverwaltung: 
Telefon . . .  (06873) 660-0 
Telefax . . . . (06873) 660 94 
www.nonnweiler.de 

Bauhof: 
Telefon (06873) 668244 

Bürgermeister: 
Dr. Franz Josef Barth 
Telefon (06873) 66027 

1. Beigeordnete: 
Petra Mörsdorf 
Telefon (06873) 9019 20 

Beigeordneter: 
Günther Barth 
Telefon (06873) 3 94 

Ortsvorsteher: 
Bierfeld 
Thomas Lauer 
Telefon (06873) 1414 

Braunshausen 
Heinz Peter Koop 
Telefon (06873) 1784 

Kastel 
Dr. Magnus Jung 
Telefon (06873) 9 9191 

Nonnweiler 
Günther Barth 
Telefon (06873) 394 

Otzenhausen 
Petra Mörsdorf 
Telefon (06873) 9019 20 

Primstal 
Rainer Peter 
Telefon (06875) 5 79 
oder (0170) 5 52 07 53 

Schwarzenbach 
Manfred Bock 
Telefon (06873) 99 2158 
oder (0157) 58 363 404 

Sitzerath 
Lieselene Scherer 
Telefon (06873) 64154 

Polizeiinspektion 
Nordsaarland 
(bei Tag und Nacht) 
Telefon (06871) 90010 

Polizeiwache Nonnweiler 
Telefon (06873) 91900 

Polizei-Notruf . . . . . . . 110 
Feuerwehr-Notruf . . . . 112

Wegweiser 
Rathaus 
Telefon (06873) 660-
Durchwahl-Nr. 

Durchwahl-Nr. 
Erdgeschoss: 
Abwasserwerk . . . . . . . . . .  16 
Ausweise . . . . . . . . . . . . . . .  13 
Einwohnermeldeamt . . . .  12 
Führerscheine . . . . . . . . . .  13 
Gemeindekasse . . . . . . . . .  17 
Gewerbeamt . . . . . . . . . . . .  39 
Kulturamt . . . . . . . . . . . . . . .  10 
Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit . . . . .  10 
Liegenschaften . . . . . . . . . .  16 
Ordnungsamt/OPB . . . . .  39 
Reisepässe . . . . . . . . . . . . .  12 
Standesamt . . . . . . . . . . . . .  25 
Tourismus/Nationalpark   19 

Obergeschoss: 
Amtliches 
Bekanntmachungsblatt . .  31 
Bauamt . . . . . . . . . . . . .  43/46 
Bürgermeister . . . . . . .  27/28 
Büroleiter . . . . . . . . . . . . . . .  22 
Ehe- und Altersjubiläen .  28 
Friedhofsamt . . . . . . . . . . . .  24 
Hallen/Bürgerhäuser . . .  75 
Renten . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
Schulverwaltung . . . . . . . .  23 
Steuern und Abgaben . . .  41 
Wahlamt . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
Wasserwerk . . . . . . . . . . . .  29 

Aus organisatorischen Grün-
den ist eine vorherige Termin-
vereinbarung im Bereich des 
Pass- und Meldeamtes, der 
Führerscheinstelle, des Ord-
nungsamtes sowie des Stan-
desamtes erforderlich. 

Öffnungszeiten Rathaus: 
vormittags: 
mo bis fr 8.30 – 12.00 Uhr 
nachmittags: 
mo bis mi 13.30 – 15.30 Uhr 
do 14.00 – 18.00 Uhr 
freitagsnachmittags 
geschlossen 

Öffnungszeiten Standesamt: 
mo bis fr          9.00 – 12.00 Uhr 
donnerstags    vormittags geschl. 
                      15.00 – 18.00 Uhr 
 
Mehrgenerationenhaus 
Nonnweiler (MGH): 
und Nonnweiler Sozialruf  

(06873) 660-73 
mehrgenerationenhaus@nonnweiler.de 

Hallenbad . . . . . . (06873) 539 Die Feuerwehr hilft! – VORBEUGEN MUSST DU!



 DER BÜRGERMEISTER INFORMIERT 
MGV Palme erhält Zelter-Plakette  
anlässlich der 100 Jahrfeier 
Am Samstag, dem 29. Oktober 2022, fand in der Kurhalle Nonnweiler 
die 100 Jahrfeier des MGV Palme Braunshausen statt. Neben der Eh-
rung von verdienten Vereinsmitgliedern wurde dem MGV im Rahmen 
der Feierlichkeiten auch die Zelter-Plakette verliehen. 
Die Zelter-Plakette ist die höchste deutsche Auszeichnung für Ama-
teurchöre. Der Bundespräsident verleiht sie alljährlich an Chöre, die 
seit mindestens 100 Jahren ununterbrochen musikalisch aktiv sind und 
sich in langjährigem Wirken besondere Verdienste um die Pflege der 
Chormusik und damit um die Förderung des kulturellen Lebens erwor-
ben haben. 
Die Überreichung der Zelter-Plakette übernahm stellvertretend Dr. 
Magnus Jung, Minister für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit im 
Saarland. 
Die Veranstaltung wurde vom Saarknappenchor und vom Musikverein 
Braunshausen musikalisch umrahmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
An dieser Stelle möchten wir dem MGV Palme Braunshausen noch-
mals recht herzlich zu seinem inzwischen 102-jährigen Bestehen gra-
tulieren und wünschen dem Verein für die Zukunft alles Gute. 

Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister 
Heinz-Peter Koop, Ortsvorsteher 

 
Verkehrsrechtliche Anordnung 
Nach §§ 44 Abs. 1 und 45 der Straßenverkehrsordnung wird aus Grün-
den der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs wegen des Advents-
kranzfestes in Nonnweiler folgende verkehrsrechtliche Anordnung er-
lassen: 
Der Wendehammer beim Hotel-Restaurant Simon wird vom Abend des 
18.11. bis zum 26.11.2022 für Fahrzeuge aller Art gesperrt. 
Die vorgenannte Verkehrsregelung ist entsprechend der Straßenver-
kehrsordnung und den Verwaltungsvorschriften durch Herrn Gottfried 
Emmerich, Nonnweiler-Bierfeld, Am Butzenberg 4, zu beschildern und 
zu sichern. 
Diese Anordnung tritt mit der Aufstellung der amtlichen Verkehrszei-
chen in Kraft und mit ihrer Entfernung wieder außer Kraft. Zuwiderhand-
lungen werden als Ordnungswidrigkeiten nach § 49 Straßenverkehrs-
ordnung in Verbindung mit § 24 Straßenverkehrsgesetz geahndet. 
Nonnweiler, 10.11.2022        Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde: 
                                                                                 Dr. Franz Josef Barth 
 
Verkehrsrechtliche Anordnung 
Nach den §§ 44 Abs. 1 und 45 der Straßenverkehrsordnung wird aus 
Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs wegen Notmaß-
nahmen im Kanalbereich in Nonnweiler-Braunshausen, „Am Langen-
born“ die folgende verkehrsrechtliche Anordnung erlassen: 
Die Straße „Am Langenborn “ wird ab sofort bis 15.12.2022 im Bereich 
des Hauses Nr. 4-8 sowie im Bereich des Haus Nr. 3 vollständig für den 
Verkehr gesperrt. Anlieger frei bis Baustelle. 
Die vorgenannte Verkehrsregelung ist nach der Straßenverkehrsordnung, 
den Verwaltungsvorschriften und Regelplan B I/17 (alt) der Richtlinien für 
die Sicherheit von Arbeitsstellen an Straßen durch die Firma Wittig, Zum 
Nagelkopf 6, 66625 Nohfelden, zu beschildern und zu sichern. 

Diese Anordnung tritt mit der Aufstellung der amtlichen Verkehrszei-
chen in Kraft und mit ihrer Entfernung wieder außer Kraft. Zuwiderhand-
lungen werden als Ordnungswidrigkeiten nach § 49 Straßenverkehrs-
ordnung in Verbindung mit § 24 Straßenverkehrsgesetz geahndet. 
Nonnweiler, 11.11.2022         Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde:  
                                                                                 Dr. Franz Josef Barth 
 
Verkehrsrechtliche Anordnung 
Nach den §§ 44 Abs. 1 und 45 der Straßenverkehrsordnung wird aus 
Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs wegen Errichtung 
eines Fertigkellers in Nonnweiler-Kastel, Im Hahnecken 33a, die  
folgende verkehrsrechtliche Anordnung erlassen: 
Wegen der Errichtung eines Fertigkellers ist die Straße „Im Hahnecken“ 
vom 21.11. bis 25.11.2022 im Bereich des Grundstücke Nr. 33 a bis zur 
Einmündung „Auf dem Flürchen“ vollständig für den Verkehr gesperrt. 
Die Umleitung erfolgt über die Straße „Am Scheibchen“.  
Die vorgenannte Verkehrsregelung ist nach der Straßenverkehrsord-
nung, den Verwaltungsvorschriften, Regelplan B I/17 der Richtlinien für 
die Sicherheit von Arbeitsstellen an Straßen und dem beiliegenden Be-
schilderungsplan im Einvernehmen mit der Vollzugspolizei durch Herrn 
Florian Junk, Fichtenweg 4, 66620 Nonnweiler, zu beschildern und zu 
sichern. 
Diese Anordnung tritt mit der Aufstellung der amtlichen Verkehrszei-
chen in Kraft und mit ihrer Entfernung wieder außer Kraft. Zuwiderhand-
lungen werden als Ordnungswidrigkeiten nach § 49 Straßenverkehrs-
ordnung in Verbindung mit § 24 Straßenverkehrsgesetz geahndet. 
Nonnweiler, 11.11.2022         Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde:  
                                                                                 Dr. Franz Josef Barth 
 
Das Gemeindewasserwerk informiert 
Austausch von Wasserzählern in der Gemeinde Nonnweiler 
Zur Zeit wechseln die Bediensteten des Gemeindewasserwerkes Nonn -
weiler die Wasserzähler in den verschiedenen Ortsteilen. Die Wasser-
zähler sind laut Eichgesetz alle 6 Jahre auszutauschen. 
Ich bitte die Hauseigentümer, den Mitarbeitern des Gemeindewasser-
werkes Zutritt zu gewähren. 
Aus gegebenem Anlass weise ich darauf hin, dass Personen, die positiv 
auf das Corona-Virus getestet wurden, die Tür nicht zu öffnen. Sie kön-
nen dann telefonisch einen Wechseltermin vereinbaren.  
Achtung Frostgefahr  
Bei jetzt eintretendem Frost besteht die Gefahr, dass ungeschützte 
Hausanschlüsse, vor allem Wasserzähler, Frostschäden erleiden. Ins-
besondere freiliegende Baustellenanschlüsse müssen entsprechend 
gesichert werden. Um Beschädigungen zu vermeiden und die Funkti-
onsfähigkeit der Anlagen zu erhalten, ist es unbedingt erforderlich, die 
Wasserzähler gegen Kälte zu schützen. 
Bei eventuell entstehenden Schäden haftet der Anschlussnehmer. 

Gemeindewasserwerk Nonnweiler 
Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister 
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 REDAKTIONS- 
und ANZEIGENSCHLUSS 

für die Weihnachtsausgabe 
Nr. 51 vom 22. Dezember (letzte Ausgabe 2022)  
des Amtlichen Bekanntmachungsblattes  
der Gemeinde Nonnweiler ist am 

Donnerstag, 15. Dez. 2022, 12 Uhr.  
Die Ausgabe Nr.1 im Jahr 2023 erscheint 
am Donnerstag, 5. Januar 2023. 
REDAKTIONS- und ANZEIGENSCHLUSS 
für die Ausgabe Nr.1 im Jahr 2023 ist am 

Montag, 2. Januar 2023, 12 Uhr.



 
 
 
 

 

Live im Treff – mit Last Century 
Handgemachte Musik, die schon vor vielen Jahrzehnten Millionen 
Menschen begeistert hat, darf nicht in Vergessenheit geraten und muss 
weiterhin ihren Platz auf den Bühnen der Welt haben. Dieser Meinung 
sind die Jungs und Mädels einer jungen Rockformation aus St. Wendel.  
Mit der Mission, die klassische Rockmusik niemals aussterben zu las-
sen, covern Last Century die größten Hits vieler namhafter Classic-
Rock-Legenden wie Bon Jovi oder Black Sabbath und begeistern mit 
teils eigenen Interpretationen auch die jüngeren Zuhörer im Publikum. 
Ein durchdringend rockiger Gitarrensound gepaart mit exzessiven Pia-
noeinlagen sind charakteristisch für die Band, die mit zwei Gitarren, 
Bass, Schlagzeug und Keyboard sehr klassisch aufgestellt ist. 
Durch zweistimmigen Hauptgesang mit einer Sängerin und einem 
Sänger macht das Quintett sein Programm sehr abwechslungsreich 
und ist ein Stimmungsgarant für jeden Anlass.  
Last Century tritt am Freitag, 18. November, bei „Live im Treff“ im Ju-
gendtreff in Schwarzenbach auf. Einlass ist um 20:00 Uhr. Beginn um 
20:30 Uhr. Kein Eintritt, stattdessen Hutsammlung. 
 

Kelten hautnah - Living History Treffen 
19. - 20.11.2022: Bürgerhaus Bierfeld 
Programm: Samstag, 19. November: 
10:00 Uhr: Öffentliche Mitgliederversammlung DIE HOCHWALDKEL-
TEN, Freundeskreis keltischer Ringwall Otzenhausen e.V. - Gäste und 
Interessierte sind willkommen! 
13:30 Uhr: Vortrag Patrick Meyer "Vermittlungsmöglichkeiten durch Li-
ving History". 
• im Anschluss Fibelkunde anhand von Repliken und Handout. 
• im Anschluss Handarbeiten und Möglichkeit zur Teilnahme bei Brett-
chenweben mit Andrea Wagner-Neumann. 
bis 18:00 Uhr: Büchertische, Diskussionen, Handarbeiten. 
Sonntag, 20. November: 
10:00 Uhr: Vortrag Michael Koch "Kleider machen Leute. Aspekte ei-
senzeitlicher Tracht im Saar-Hunsrück-Raum". 
• Im Anschluss Brettchenweben mit Andrea Wagner-Neumann. 
Kelten hautnah am 19. + 20. November: Die Veranstaltung ist öffentlich; 
freier Eintritt, Anmeldung erbeten: info@hochwaldkelten.de 
Negativer Coronatest (vor Ort oder im Testzentrum); keine Masken-
pflicht.  

Kölsche Nacht in Nonnweiler – mit „De Pänz“ 
An diesem Samstagabend, 19. November, startet die Kölsche Nacht 
in Nonnweiler‼ Mit Live Musik von "De Pänz", Kölsch Bier vom Fass 
und jede Menge guter Laune verwandelt sich die Kurhalle Nonnweiler 
kurzzeitig in die Hochburg des Karnevals. Kommt vorbei und feiert mit!  
Der Kartenverkauf an der Abendkasse beginnt um 19:30 Uhr. Karten 
sind bis Samstagabend noch im VVK zum Preis von 8,- € unter www.ti-
cket-regional.de, unter Tel. 0651/9790777 und im Rathaus Nonnweiler 
erhältlich.  

Adventkranzparty Nonnweiler 
Am Freitag, 25. November, findet bereits zum 22. Mal die Adventkranz-
party vor der Parkschenke Simon in Nonnweiler statt. Ab 18:00 Uhr  
können Besucher nicht nur den sechs Meter breiten Adventkranz be-
staunen, sondern sich bei Speis und Trank und gemütlicher Musik auch 
in Weihnachtsstimmung bringen. Für die kleinen Besucher kommt 
sogar der Nikolaus vorbei! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Adventkranzparty wird jährlich vom Adventkranzteam veranstaltet. 

 
 
 
 
   

 
 

Braunshausen 

Mitteilungen des Ortsvorstehers 
Am Volkstrauertag haben wir uns mit einer Schar von Mitbürgerinnen 
und Mitbürger am Ehrenmal zum Gedenken der Kriegstoten getroffen. 
Unsere Feuerwehr begleitete die Zeremonie mit Ehrenzug und Fackel-
träger. Ein Trompeter des MV Braunshausen unterstützte mit einigen 
Hymnen. Ich danke allen Mitwirkenden für ihr Erscheinen. 
Unser neu gestaltetes Eingangstor am Zubringer nähert sich seiner 
Vollendung. Hier wurden viele Meskalitsteine verbaut und ein bepflanz-
ter Hügel ist angelegt worden. Das neue Begrüßungsschild kommt bes-
ser zur Geltung. Nach der Fertigstellung stellt sich unser Ortsbild neu 
dar und begrüßt oder verabschiedet unsere Gäste. Es folgen im Frühling 
noch andere Blühpflanzen und hübschen so unseren "Kleinen Peter-
berg" auf. Natürlich werden wir den neuen Ortseingang einweihen. 
Danke unserem Bauamt und Bauhof, die die Arbeiten geplant und  
unterstützt haben.  
Gelungener Martinszug am 11.11.: Viele Familien nahmen mit den 
Kleinen teil. Ein gelungener Abschluss am Sportplatz, mit einem gro-
ßen Feuer, ließ das kleine Fest ausklingen. Danke an alle Helfer vom 
MV, Kita Regenbogen, dem SV und der Feuerwehr. Die Mitglieder des 
Ortsrates Braunshausen unterstützten tatkräftig. 
Es geht nicht ohne unsere Vereine. Diese zu unterstützen ist Haupt-
aufgabe im öffentlichen und dörflichen Leben. Das die Pandemie diese 
Unterstützung sehr beeinträchtigt hat, ist allen klar geworden. Viele Mit-
glieder sind nicht mehr tätig und haben sich zurück gezogen. Dies ist  
sehr schade und macht die kreative Arbeit in unseren Vereinen nicht 
leichter. Jeder Verein lebt nur, wenn er von seinen Mitgliedern getragen 
wird. In den Gründungsideen steckt ja viel Idealismus mit und die  
Treffen innerhalb eines Vereines sind ja auch für viele Menschen sehr 
wichtig. Ein Treffen nach den Proben oder ein Zusammensein der Mit-
glieder, wie das z.B. der Seniorenverein macht, sind unerlässlich und 
machen Freude. Im Alter ist es wichtig nicht zu vereinsamen. Dies sollte 
ein Aufruf sein, darüber nachzudenken sich bei unseren Vereinen ein-
zubringen und auch dort Gutes zu tun. Empathie und Verbundenheit 
halten das Dorf zusammen. Das Argument "Ich habe keine Zeit" lassen 
wir nicht gelten.  
H.P. Koop, Ortsvorsteher                                             Kevin Barth, Stellv. 

Tourist Info und
Kulturamt informieren i

Ortsteile
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Amtsblattleser wissen mehr!

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde 

Nonnweiler 

Das Amtliche Bekanntmachungsblatt erscheint jeden Donnerstag und wird 
durch die Gemeinde Nonnweiler allen Haushalten unentgeltlich zugestellt. 
Einzelbezug durch den Verlag gegen Berechnung der Selbstkosten. 

Herausgeber und verantwortlich für den amtlichen Teil: Der Bürgermeister 
der Gemeinde Nonnweiler, 66620 Nonnweiler, Telefon (0 68 73) 660-0, 
Telefax (06873) 6 60 94. 

Verantwortlich für den nichtamtlichen und Anzeigenteil: Hans Burr. 
Satz + Druck: Verlag Hans Burr, In der Allwies 4, 66620 Nonnweiler, Telefon 
(06873) 66 99-0, Telefax (06873) 66 99 22.



Kastel 

Mitteilungen des Ortsvorstehers 
Herzlichen Dank allen Helfern die uns am Tag des Hl. St.Martin unter-
stützt haben. Einen besonderen Dank an Jasmin und die Fam. Merten. 
Jahreskonzert Pfarrkapelle Kastel: Am Samstag, 19.11., findet im Cas-
tellum das Jahreskonzert der Pfarrkapelle mit Taktstockübergabe der 
Dirigenten statt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Karten im Vor-
verkauf 7,00 € und an der Abendkasse 8,00 €. 
Volkstrauertag: Die Kranzniederlegung anl. des Volkstrauertages fin-
det am 20.11. nach der Messfeier um ca. 11.00 Uhr mit Ehrenwache der 
Feuerwehr statt. 
Bethlehem: Musical Bethlehem mit Sing Family Kastel, MGV Sötern 
und Musical Projekt. Das Musical Project von David Steines ist zurück! 
Das Musical Project unter Leitung von David Steines präsentiert end-
lich wieder seine beliebte Weihnachtsshow. Am Freitag 2.12 und Sams-
tag 3.12 gastiert das Project in der Mehrzweckhalle in Primstal und am 
17.12. in der Mehrzweckhalle Sötern. 
Nach den vielfach gefeierten Aufführungen von „Die 10 Gebote“ und 
„Scrooge“ bringt das Musical Project im Rahmen seines „10 + 2 jähri-
gen Jubiläums“ das Monumentalwerk „Bethlehem“ von Dieter Falk und 
Michael Kunze auf die Bühne. 
Musik, die das Gefühl trifft und Texte, die zum Denken anregen – „Beth-
lehem" wird dem Publikum über alle religiösen Grenzen hinweg etwas 
von der Kraft der Weihnachtsgeschichte mitgeben. Die Zuschauer er-
fahren von einer Geschichte, die nicht nur Vergangenes nacherzählt, 
sondern auch reich an Bezügen zur Gegenwart ist. Lassen sie sich  
zusammen mit den rund 80 stimmgewaltigen Akteuren von "Musical 
Project", der "Sing Family" aus Kastel und dem "Männergesangverein 
Sötern" in die magische Welt der Musicals entführen. 
Tickets gibt es ab sofort zum Vorverkaufspreis von 22 € bei Karo’s Läd-
chen Otzenhausen, Hochwaldapotheke Nonnweiler, Primstalapotheke 
in Primstal, Praxis Dr. Steines Türkismühle und bei allen mitwirkenden 
Akteuren. 
Wir bitten die Bevölkerung die ausrichtenden Vereine durch ihren Be-
such zu unterstützen. 
Magnus Jung, Ortsvorsteher                Peter Ziller, stellv. Ortsvorsteher 

 
Nonnweiler 

Mitteilungen des Ortsvorstehers 
St. Martin: Vielen Dank allen, die zum Gelingen der schönen Martins-
feier und des Martinsumzuges beigetragen haben. Eine schöne Mar-
tinsfeier, die allen viel Freude bereitete, besonders den Kindern mit 
Ihren schöen Laternen. 
Volkstrauertag: Herzlichen Dank allen, der Freiwilligen Feuerwehr für 
die Ehrenwache bei der Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal, Marc 
Wagner für die musikalische Umrahmung mit der Trompete bei der Fei-
erlichen Gedenkfeier vom Volkstrauertag. 
Kriegsgräbersammlung 2022: Dieses Jahr finden keine Haus- und 
Straßensammlungen statt. Wenn Sie die sinnvolle Arbeit des Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge unterstützen möchten, können Sie auf 
folgendes Konto spenden. 
Kreissparkasse Saarlouis, IBAN DE46 5935 0110 0370 0766 06,  
BIC KRSADE55XXX 
Verwendungszweck "Sammlung 2022" 
Adventskranzparty 2022: Am Freitag, 25.11., findet ab 18.00 Uhr auf 
dem Aussengelände der Parkschenke Simon die große Adventskranz-
party mit Weihnachtlichem Unterhaltungsprogramm rund um den gro-
ßen freihängenden Adventskranz statt, zur Adventskranzparty wird ein-
geladen. 
Weihnachtsmarkt 2022: Zum 38. Weihnachtsmarkt am 27.11., in der 
Kurhalle in Nonnweiler ab 14.00 Uhr wird herzlich eingeladen. 
Seniorentag 2022: Der gemeinsame Seniorentag von Nonnweiler und 
Bierfeld findet am Sonntag, 04.12., ab 15.00 Uhr in der Kurhalle in Nonn-
weiler statt. 
Günther Barth                                                       Hermann Josef Simon 
Ortsvorsteher                                                             stellv. Ortsvorsteher 

Niederschrift 
Sitzung des Ortsrates Nonnweiler 
Sitzungstermin: Donnerstag, 22.09.2022; Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr; 
Sitzungsende: 19:30 Uhr; Ort, Raum: im Nebenraum des Bistro  
Central, Trierer Str. 13, 66620 Nonnweiler 
Anwesende: Vorsitz: Barth, Günther. Mitglieder: Dewes, Hermann (ent-
schuldigt); Eckhardt, Marion; Eli, Caroline; Greiber, Carina; Piro, Dietmar 
(entschuldigt); Simon, Hermann-Josef; Storr, Julia (entschuldigt); Traut, 
Dietmar. 
Tagesordnung: – Öffentlicher Teil – 
1. Eröffnung der Sitzung 
2. Anerkennung der Niederschrift vom 14.06.2022 
3. Standorte für E-Ladesäulen im Ortsteil Nonnweiler 
4. Antrag zur Anlegung eines Gehweges linksseitig hoch zur Schule 
5. Veranstaltungen Oktober bis Dezember 2022 
6. Sanierung der Schulturnhalle an der Grundschule im Ortsteil Nonn-

weiler; hier: Teilnahme am Projektaufruf 2022 
7. Mitteilungen und Anfragen 
Beratung und Beschlussfassung: – Öffentlicher Teil – 
1. Eröffnung der Sitzung 
Der Ortsvorsteher Günther Barth eröffnet um 18:30 Uhr im Bistro Cen-
tral die Sitzung des Ortsrates Nonnweiler. Er begrüßt die Ortsratsmit-
glieder und die anwesenden Gäste und stellt fest, dass zur Ortsrats-
sitzung form- und fristgerecht eingeladen wurde. 
2. Anerkennung der Niederschrift vom 14.06.2022 
Die Niederschrift der Ortsratssitzung vom 14.06.2022 liegt allen vor,  
zu der Niederschrift gibt es keine Fragen, sie wird einstimmig ange-
nommen. 
3. Standorte für E-Ladesäulen im Ortsteil Nonnweiler 
Sachverhalt: Vorgeschlagen als Standorte für die E-Ladesäulen im 
Ortsteil Nonnweiler wird am Hallenbad oder auf dem Dorfplatz. Des 
Weiteren wird eine Säule für die Kostenbacherstraße am Parkplatz 
Parkschenke Simon neben dem Verteilerkasten vorgeschlagen.  
Nach Abwägung und Austausch konnte man sich für jeweils eine Säule 
in der Kostenbacherstraße und auf dem Dorfplatz einigen. 
Der Ortsrat bittet die Gemeindeverwaltung darum, Unterlagen der ge-
planten E-Ladesäulen für die nächste Sitzung bereit zu stellen. 
Abstimmung: einstimmig dafür 
4. Antrag zur Anlegung eines Gehweges linksseitig hoch zur Schule 
Sachverhalt: Die SPD-Fraktion stellt ihren Antrag zur Anlegung eines 
Gehweges linksseitig hoch zur Schule vor und erläutert diesen: 
Die Straße hoch zur Schule wird von vielen PKWs sowie von den 
Schulbussen genutzt. Dort gibt es derzeit keinen Gehweg. Um den 
Schulweg für die Kinder sicherer zu gestalten, wird daher der Antrag 
zur Anlegung eines Gehweges auf der linken Seite beantragt.  
Abstimmung: einstimmig dafür 
5. Veranstaltungen Oktober bis Dezember 2022 
Sachverhalt: 
15.10.2022: Konzert Musikverein Braunshausen, Kurhalle Nonnweiler 
10.11.2022: St. Martin Nonnweiler 
11.11.2022: St. Martin Bierfeld 
12.11.2022: Sessionseröffnung KGN Nonnweiler in der Kurhalle 
13.11.2022: Volkstrauertag 
25.11.2022: Adventskranzparty Parkschenke Simon 
27.11.2022: Weihnachtsbasar in und vor der Kurhalle Nonnweiler 
04.12.2022: Seniorentag in der Kurhalle Nonnweiler  
6. Sanierung der Schulturnhalle an der Grundschule im Ortsteil 

Nonnweiler; hier: Teilnahme am Projektaufruf 2022 
Sachverhalt: Die als Schulturnhalle von der damaligen selbstständigen 
Gemeinde Nonnweiler in den 1970er Jahren errichtete Schulturnhalle 
erfüllt weiterhin die Funktion der „Leibeserziehung“ der Grundschulkin-
der. Die Sporthalle befindet sich auf dem gleichen Grundstück in einer 
Entfernung von ca. 20 m vom Gebäude der Grundschule Nonnweiler. 
Zusätzlich erfolgt inzwischen verstärkt die Nutzung der Sporthalle 
durch Vereine und Verbände im Rahmen des Breitensports.  
Mit einem Alter von fast 50 Jahren erfüllt das Gebäude nicht mehr die 
heutigen Anforderungen. Es sollte deshalb insbesondere in den Berei-
chen Energieeinsparung, Unfallverhütung, Barrierefreiheit und Brand-
schutz an die anerkannten Regeln der Technik angepasst werden. Dies 
erfolgt im Rahmen einer umfassenden Sanierung. 
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Der Ortsrat Nonnweiler befürwortet die geplante Sanierung der Sport-
halle ausdrücklich. Der Ortsrat weist darauf hin, dass bei einer Sanie-
rung die Erneuerbaren Energien wie z.B. Photovoltaik und Digitalisie-
rung berücksichtigt werden. 
Beschluss: Die Teilnahme am Projektaufruf 2022 zur Sanierung der 
Sport- und Schulturnhalle an der Grundschule Nonnweiler im Rahmen 
des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den 
Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ wird zugestimmt. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür 
7. Mitteilungen und Anfragen 
Mitteilungen: 
• Primsbrücke Richtung Tennisplatz soll noch in diesem Jahr gebaut 
werden, hier muss aber Rücksprache mit dem Bauamtsleiter Herrn 
Martin gehalten werden, wie der derzeitige Sachstand ist. 
• Sachstand Jugendclub: Fertigstellung ist für Ende Oktober geplant, 
die Eröffnung wird noch abgeklärt. 
• Das Tretbecken im Forstelbachtal wird komplett erneuert 
• Der neue Fahrradweg wird voraussichtlich April/Mai 2023 offiziell er-
öffnet 
• Auf dem Spielplatz am Hammerberg wurde ein neues Klettergerät 
aufgestellt, für den Spielplatz an der Ringstraße wurde ein neues klei-
nes Spielgerät beantragt. Es wird wegen der Lieferzeiten noch Rück-
sprache mit der Gemeindeverwaltung gehalten. Das alte kaputte Spiel-
gerät wurde bereits abgebaut. 
• Nach Rücksprache des Ortsvorstehers mit dem LFS wird das  
Brückengeländer der Primsbrücke an der Kurhalle erneuert. Die Aus-
führung der Arbeiten haben sich verschoben, hier wird wieder Rück-
sprache mit dem LFS gehalten. 
Anfragen: Keine  

Günther Barth, Ortsvorsteher 
 

Otzenhausen 

Mitteilungen der Ortsvorsteherin 
Martinsumzug 2022: Unsere diesjährige Martinsfeier war eine rundum 
gelungene Veranstaltung. Es war schön zu sehen wie sehr sich die Kin-
der, aber auch die Erwachsenen gefreut haben, dass wir unseren Mar-
tinsumzug, das Verteilen der Brezeln und das anschließende Beisam-
mensein bei der Feuerwehr wieder in gewohnter Form durchführen 
konnten. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Kinderhaus Sonnen-
schein, dem Musikverein Harmonie, der Freiwilligen Feuerwehr Otzen-
hausen und Frau Kaspar, die mit ihrem Pferd auch dieses Jahr unseren 
Martinsumzug begleitet hat. Sie alle haben durch ihre Mithilfe zum Ge-
lingen der schönen Martinsfeier beigetragen. 
Einladung zum 14. Ozema Lichterfest: Am Samstag, 19.11.2022, findet 
ab 17.00 Uhr auf dem Schulhof in Otzenhausen zum 14. Mal das 
“Ozema Lichterfest“ statt. Hierzu sind Sie, liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, recht herzlich eingeladen. Die Ausrichter dieser Veranstal-
tung sind die Kabänesbande, der Obst- und Gartenbauverein Otzen-
hausen und UVO e.V. Gegen 18.00 Uhr wird der Nikolaus das Lichter-
fest besuchen. Für Speis und Trank ist, wie in den vergangenen Jahren, 
bestens gesorgt. 
Veranstaltungskalender 2023: Am Dienstag, 22.11.22, findet um 19.00 
Uhr im Büro der Ortsvorsteherin,  in der Hunnenringhalle Otzenhausen, 
die Terminabsprache für den Veranstaltungskalender 2023 statt. Hierzu 
sind alle Vertreter der Vereine und Gruppen herzlich eingeladen. 
Petra Mörsdorf, Ortsvorsteherin          Martin Feis, stellv. Ortsvorsteher 
  

Primstal 
Mitteilung des Ortsvorstehers 
St. Martin: Ein herzliches Dankeschön all denen, die zum guten Ge-
lingen des St. Martintages beigetragen haben. Aber erst die ausgespro-
chen zahlreiche Beteiligung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, jung 
und alt, machte diesen Abend zu einem Erlebnis. Dieser Abend war 
auch wieder ein Beweis für das Funktionieren unserer Dorfgemein-
schaft.  
Volkstrauertag: Danke allen, die zu der würdigen Gestaltung des 
Gedenkens am Ehrenmal zum Volkstrauertag teilgenommen haben. 
Gerade in der heutigen ernsten Zeit sind auch solche Momente not-
wendig. 

Weihnachtsmarkt 2022: Herzliche Einladung zum Primstaler Weih-
nachtsmarkt am Samstag, den 26. November, ab 15 Uhr auf dem obe-
ren Schulhof auf dem Kannenberg. Kulinarisch, egal ob heiß oder kalt, 
egal ob süß oder herzhaft, egal ob mit Schuss oder ohne – aber auch 
ein tolles Angebot mit Weihnachtsdeko, Adventskränzen und vielem 
mehr – kommen Sie vorbei und lassen Sie sich vom Angebot an 19 
Ständen überzeugen! Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Rainer Peter, Ortsvorsteher                Jonas Reiter, stellv. Ortsvorsteher 
 

Schwarzenbach 
Mitteilungen des Ortsvorstehers 
1. Der OR hat in seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen den 
diesjährigen Seniorentag ausfallen zu lassen. Die Ratsmitglieder sind 
der Meinung, dass wegen der andauernden Corona-Lage eine solche 
Veranstaltung nicht ratsam sei. 
2. Zur Abstimmung der Termine für 2023 lade ich die Vereinsvertreter 
zu einer Besprechung ein. Termin: Donnerstag, 24.11., 19.00 Uhr, Gast-
haus Zum Freihof. 
Manfred Bock, Ortsvorsteher             Daniel Barth, stellv. Ortsvorsteher 
 

Sitzerath 

Mitteilungen der Ortsvorsteherin 
Volkstrauertag 2022: Der Volkstrauertag ist ein bedeutender Bestand-
teil der Erinnerungskultur an die Toten, Gefallenen und Vermissten der  
beiden Weltkriege. An diesem Tag gedenken wir auch allen Menschen, 
die bis in die Gegenwart hinein, durch Gewalt, Krieg und Terror ihr 
Leben verloren haben. Es ist ein Tag des Innehaltens und Mitgefühls, 
ein Tag, an dem wir uns ganz besonders bewusst werden, wie wertvoll 
es ist, sich für ein friedliches und gerechtes Zusammenleben der Men-
schen einzusetzen. Die Gedenkfeier findet im Gottesdienst am 
Samstag, 19. November, um 19:00 Uhr statt und wird vom Männer-
gesangverein Sitzerath mitgestaltet. Die Friedhofshalle ist am Sonn-
tag, 20. November, geöffnet. 
Historische Nagelschmiede Sitzerath: Am Sonntag, 20. November 
2022 ist die Historische  Nagelschmiede das letzte Mal für dieses Jahr 
von 10:00  bis 12:00 Uhr zur Besichtigung geöffnet. Zum Besuch und 
zur Vorführung laden unser Nagelschmied Siegbert Schmitt und die 
Ortsvorsteherin herzlich ein. 
„Unser Dorf hat Zukunft“: Sitzerath hat erfolgreich beim Kreiswettbe-
werb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilgenommen. Wir wurden mit dem Prä-
dikat „Hervorragend“ bewertet. Im Mittelpunkt der Bewertung stand  
das Engagement der Dorfgemeinschaft, das Leben in unserem Ort  
attraktiv zu gestalten. Beispielsweise standen gemeinschaftliche Akti-
vitäten wie die „Schaffung von barrierefreien Zugängen an Nagel-
schmiede und der Grillhütte“. Außerdem wurde die Spendenaktion „Ein 
Hund für Paul“  hervorgehoben. Entscheidend für die Bewertung war, 
wie sich das Dorf in den letzten Jahren entwickelt hat und wie die Dorf-
bewohner zu dieser Entwicklung beigetragen haben.  
Wir danken allen engagierten Bürgerinnen und Bürgern, wir danken den 
Vereinen und Gruppen, die sich durch ihr ehrenamtliches Engagement 
für unser Dorf eingebracht haben und in Zukunft einbringen werden. 
Lieselene Scherer                                                               Volker Paulus 
Ortsvorsteherin                                                          stellv. Ortsvorsteher 
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 REDAKTIONS- 
und ANZEIGENSCHLUSS 

für die Weihnachtsausgabe 

Nr. 51 vom 22. Dezember (letzte Ausgabe 2022) 
des Amtlichen Bekanntmachungsblattes  

der Gemeinde Nonnweiler ist am 

Donnerstag, 15. Dez. 2022, 12 Uhr.



 
 
 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum                              54295 Trier, den 14.11.2022 
DLR Mosel                                                                                  Tessenowstr. 6  
Abt. Landentwicklung und Ländliche Bodenordnung             Telefon: 0651-9776309 
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Geisfeld                 Telefax: 0651-9776330 
Aktenzeichen: 73009-HA2.3.                                                    Internet: www.dlr.rlp.de 

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Geisfeld 
Flurbereinigungsbeschluss 

I. Anordnung 
1. Anordnung der Vereinfachten Flurbereinigung (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 

Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)) 
Hiermit wird für die nachstehend näher bezeichneten Teile der Gemar-
kungen Geisfeld, Malborn, Burtscheid, Rascheid und Hermeskeil das 

Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Geisfeld 
angeordnet, um Maßnahmen der Landentwicklung in Verbindung mit 
Maßnahmen der Agrarstrukturverbesserung, des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege sowie zur erforderlich gewordenen Neuordnung 
des Grundbesitzes zu ermöglichen und durchzuführen. 
2. Feststellung des Flurbereinigungsgebietes 
Das Flurbereinigungsgebiet, dem die nachstehend aufgeführten Flur-
stücke unterliegen, wird hiermit festgestellt. 
Gemarkung Malborn: Flur 1: Flurst.-Nrn. 6, 111, 119, 120, 121, 122, 129, 
130, 131/9, 143/1, 153, 154, 155. Flur 2: Flurst.-Nrn. 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 80, 81. Flur 3: Flurst.-Nrn. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 119. Flur 4: Flurst.-
Nrn. 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116/2, 123/1, 123/2, 
123/3, 145, 146/2, 148. Flur 5: Flurst.-Nrn. 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 83/1, 83/2, 
103, 104, 105. Flur 30: Flurst.-Nrn. 1, 2, 3, 4, 5, 48, 49/2, 62, 63/2. Flur 
31: Flurst.-Nrn. 1, 2, 42, 53, 54/2. Flur 32: Flurst.-Nran. 1, 2/1, 10, 11, 12, 
13, 49, 50/1, 50/2, 57/5, 57/7, 62/1, 63, 64/2. Flur 33: Flurst.-Nrn. 1, 3, 
4, 28, 29, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35/1, 35/3, 35/5, 40, 41, 
42/39. Flur 41: Flurst.-Nr. 193/2. Flur 43: Flurst.-Nrn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 65, 66, 
67, 68, 69. 
Gemarkung Burtscheid: Flur 6: Flurst.-Nrn. 37/3, 37/5, 37/11, 41/1. 
Flur 12: Flurst.-Nrn. 7/2, 10, 11. 
Gemarkung Rascheid: Flur 14: Flurst.-Nrn. 19/2, 19/9, 35/12. Flur 21: 
Flurst.-Nrn. 17, 20, 21, 70/2. Flur 22: Flurst.-Nrn. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 17/1. Flur 23: Flurst.-Nrn. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 57/1, 58, 59/1, 59/2, 
60, 146, 147. Flur 24: Flurst.-Nrn. 16/2, 18, 19, 20, 21, 22, 25. 
Gemarkung Geisfeld: Flur 1 ganz; Flur 2 ganz; Flur 3 ganz; Flur 4 
ganz; Flur 5 ganz. Flur 6: Flurst.-Nrn. 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4/1, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29/1, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 78, 79, 80, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2, 
88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97/1, 98, 99, 
100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110/1, 110/3, 111, 113/4. Flur 
7 ganz. Flur 8 ganz. Flur 9: Flurst.-Nrn. 1/3, 2/4, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 
7/3, 8/3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/2, 
26/2, 27, 28/3, 29/2, 30/3, 30/6, 30/7, 31/2, 32, 61, 62, 63, 64/2, 65/3, 
66, 67, 68, 69, 70/3, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82/1, 82/2, 83/1, 
83/2, 84/1, 84/2, 85/28, 86/3, 87, 88, 89/3, 90/3, 91/3, 92, 93, 94/7, 
95/3, 96/2, 97/3, 98, 99/3, 102, 103, 104, 105, 106/4, 106/6, 108/1, 109, 
110, 111, 112, 113/1, 113/3. Flur 10: Flurst.-Nrn. 1, 2, 25, 26, 27, 28, 29, 
33/1, 33/2, 34, 42/2, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/2, 
56/6, 57, 58, 59/4, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67/3, 68/3, 69, 70, 71, 72/1, 
72/2, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 78/1, 
78/2, 79/1, 79/2, 80/1, 80/2, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/19, 102/14, 102/21, 
102/22, 102/23, 103/3, 104/2, 105/3, 106/3, 107/2, 108, 109/2, 109/5, 
110/3, 111, 112, 113, 114, 115, 121/119, 126/9, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 138. Flur 11: Flurst.-Nrn. 20/7, 21/1, 21/4, 21/5, 21/6, 24/4, 
25/2, 33, 34/2, 35/2, 36/2, 37/2, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/1, 46/1, 
47/1, 48/1, 49/1, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116/1, 
116/2, 116/3, 117, 119, 132/2, 132/4, 133/2, 135, 137, 138, 139/1, 140, 141, 

Andere Behörden
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142/5, 143/2, 143/3,144,146, 147, 148, 149, 150, 152/1, 157/103, 158/105, 
159, 159/106,160, 160/106, 161/145, 163/31, 164/134, 167/118, 170/136, 
173/28, 174/29, 175/30, 176/31, 194/153, 195/153, 198/136, 199/118, 
202/22, 203/23, 204/24, 206/26, 207/27, 208, 209, 210, 211. Flur 12: 
Flurst.-Nrn. 1/2, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/3, 10/3, 10/4, 11/1, 
11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/3, 14/4, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 17/1, 
17/2, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 
23/2, 24, 25, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 
31/2, 31/3, 32/1, 33/1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/1, 59/2, 60, 61, 62, 64, 65, 
66, 67, 71, 72, 73, 74/1, 75/1, 76, 77, 78/2, 79/3, 116/3, 117, 118, 119, 120, 
121/1, 122/2, 123, 125/3, 126/3, 131/70, 132/69, 133/68, 134/63, 
138/121, 139/125, 141/128, 141/129. Flur 13: Flurst.-Nrn. 78/11, 88/2, 
90, 91. Flur 14: Flurst.-Nrn. 85/47, 85/49. Flur 15: Flurst.-Nrn. 1/1, 1/2, 
2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 
9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 
16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 
23/1, 23/2, 24, 25, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29/1, 29/3, 30/1, 
30/2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86/3, 87/4, 88/3, 89/3, 89/4, 90/2, 90/3, 91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115/2, 116/3, 117/3, 118/3, 119/3, 120/3, 121/2, 121/3, 122/4, 123/2, 
124/1, 124/2, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131/1, 131/2, 132/2, 133/2, 
134/2, 142/3, 143/3, 146/1, 147, 151/1, 152, 153, 154, 155/1, 156, 157/2, 
158, 159, 160, 161/2, 162, 163, 164, 165, 166/3, 166/4, 166/6, 167/1, 
168/6, 169/2, 170, 171, 172, 173, 174, 176/12, 177, 178/1, 179, 182, 183, 
184, 185, 186, 187. Flur 16 ganz. Flur 17 ganz. Flur 18: Flurst.-Nrn. 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 57/1, 
57/2, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 62/1, 62/2, 63/1, 
63/2, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133/3, 
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 
149, 151, 152, 153/131, 154/150. Flur 19 ganz. Flur 20 ganz. Flur 21 
ganz. Flur 22: Flurst.-Nrn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 
64, 65/1, 66, 68/8, 70/65. Flur 23: Flurst.-Nrn. 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 
4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 
11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 40, 
41, 42, 43/4, 47, 48, 49, 50, 62/17, 132/46, 136/20. Flur 24 ganz. Flur 
25: Flurst.-Nrn. 1/1, 25/2, 32, 57, 58. 
Gemarkung Hermeskeil: Flur 17: Flurst.-Nrn. 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 
2/13, 2/15, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23. Flur 18: Flurst.-Nrn. 48/18, 48/54, 
48/55, 48/56, 48/57, 48/58, 48/59, 58/9, 58/10, 59/4. Flur 19: Flurst.-
Nrn. 68, 69, 70/1, 71/1, 72, 73, 74, 75, 76/1, 76/2, 88. Flur 95: Flurst.-Nr. 1. 
3. Teilnehmergemeinschaft 
Die Eigentümer sowie die den Eigentümern gleichstehenden Erbbau-
berechtigten der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstü-
cke (Teilnehmer) bilden die Teilnehmergemeinschaft. Die Teilnehmer-
gemeinschaft entsteht mit diesem Flurbereinigungsbeschluss. 
Die Teilnehmergemeinschaft führt den Namen: 

“Teilnehmergemeinschaft der Vereinfachten Flurbereinigung Geisfeld”. 
Ihr Sitz ist in 54413 Geisfeld, Landkreis Trier-Saarburg. 
4. Zeitweilige Einschränkungen der Grundstücksnutzung 
Ungeachtet anderer gesetzlicher Bestimmungen gelten von der Be-
kanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit 
des Flurbereinigungsplanes die folgenden Einschränkungen: 
4.1 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, 
wenn sie zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören.  
Für gesetzlich geschütztes Grünland nach § 15 Landesnaturschutz-
gesetz (LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBl. Nr. 11 S. 283), zuletzt geän-
dert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287) be-
steht ein generelles Umbruchverbot (dies gilt auch für geschütztes 
Grünland nach § 15 LNatSchG mit dem Status „Dauergrünland“). Der 
Umbruch von Dauergrünland und § 15-Grünland sowie die Neueinsaat 
von Dauergrünland unterliegen der Veränderungssperre nach § 34 
FlurbG. Jeglicher Umbruch von Grünlandflächen bedarf der schriftli-
chen Zustimmung und Freigabe durch die Flurbereinigungsbehörde 
und setzt die Genehmigung der zuständigen Kreisverwaltung voraus.  

4.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und 
ähnliche Anla¬gen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungs-
behörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt wer-
den. 
4.3 Baumgruppen, einzelne Bäume, Feld- und Ufergehölze, Hecken, 
Obstbäume, Rebstöcke und Beerensträucher dürfen nur in Ausnah-
mefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden. 
4.4 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirt-
schaftung übersteigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereini-
gungsbehörde. Die Zustimmung darf nur im Einvernehmen mit der 
Forstaufsichtsbehörde erteilt werden. 
II. Anordnung der sofortigen Vollziehung 
Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes (Nr. I, 1 bis 4) nach 
§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in 
der Fassung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBl Nr. 28, S. 1325), wird an-
geordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschie-
bende Wirkung haben. 
III. Hinweise: 
1. Ordnungswidrigkeiten 
Sind entgegen den Vorschriften zu Nrn. I 4.1 und I 4.2 Änderungen vor-
genommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können 
sie im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurbe-
reinigungsbehörde kann den früheren Zustand nach § 137 Flurberei-
nigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Ge-
setzes vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794) wieder herstellen lassen, 
wenn dies der Vereinfachten Flurbereinigung dient. 
Sind Eingriffe entgegen den Vorschriften zu Nr. I 4.3 vorgenommen 
worden, so muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen an-
ordnen. 
Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift zu Nr. I 4.4 vorgenommen 
worden, so kann die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derje-
nige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte und verlichtete Fläche 
nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsge-
mäß in Bestand zu bringen hat. 
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften zu Nrn. I 4.2 bis I 4.4 sind 
Ordnungswidrigkeiten, die mit Geldbußen geahndet werden können. 
2. Betretungsrecht 
Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind berechtigt, zur Vor-
bereitung und zur Durchführung der Vereinfachten Flurbereinigung 
Grundstücke zu betreten und die nach ihrem Ermessen erforderlichen 
Arbeiten auf ihnen vorzunehmen. 
3. Anmeldung unbekannter Rechte 
Innerhalb von drei Monaten ab der Bekanntmachung dieses Beschlus-
ses sind Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber 
zur Beteiligung am Vereinfachten Flurbereinigungsverfahren berechti-
gen, bei der Flurbereinigungsbehörde, dem 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Mosel, Tessenowstraße 
6, 54295 Trier 
anzumelden. 
Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so kann die 
Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festset-
zungen gelten lassen. 
Der Inhaber eines vorgenannten Rechts muss die Wirkung eines vor 
der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten 
lassen, wie der Beteiligte, dem gegenüber diese Frist durch Bekannt-
gabe des Verwaltungsaktes (Flurbereinigungsbeschlusses) zuerst in 
Lauf gesetzt worden ist. 
4. Auslegung des Beschlusses mit Gründen und Gebietskarte 
Je ein Abdruck dieses Flurbereinigungsbeschlusses mit den Be-
schlussgründen und einer Gebietskarte liegen zwei Wochen lang nach 
der Bekanntgabe zur Einsichtnahme der Beteiligten aus bei: 
a.) der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil, Langer Markt 17, 
54411 Hermeskeil, Zimmer-Nr. 301 sowie 
b.) dem Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Geisfeld, Herrn Theo 
Palm, Kirchstr. 21, 54413 Geisfeld. 
Die Grenze des Flurbereinigungsgebietes ist nachrichtlich in einer Ge-
bietskarte im Maßstab 1:10.000 dargestellt. 
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Der Beschluss und die Gebietskarte können ebenfalls im Internet unter 
www.dlr-mosel.rlp.de (rechts unter „Direkt zu“: Bodenordnungsverfah-
ren Geisfeld 4. Bekanntmachungen Flurbereinigungsbeschluss.pdf 
bzw. unter 5. Karten Übersichtskarte.pdf; mit der rechten Maustaste auf 
die Karte klicken  Link in neuem Fenster öffnen) eingesehen werden. 

Begründung 
1. Sachverhalt: 
Das Flurbereinigungsgebiet hat eine Fläche von ca. 908 ha und um-
fasst die Gemarkung Geisfeld ausgenommen der Ortslage sowie zwei 
Gebieten mit Wochenendhäusern. 
In das Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Geisfeld werden die 
landwirtschaftlich genutzten Flächen der Gemarkung Geisfeld einbe-
zogen. Das Verfahrensgebiet wird im Osten durch den Speicherbach 
und die Gemeinde Abtei und im Westen durch den Ras-bach begrenzt. 
Aus vermessungstechnischen und erschließungstechnischen Gründen 
werden zudem die Waldflächen am Rande der Gemarkung mit einbe-
zogen.  
Für die Ortsgemeinde Geisfeld ist der Flächennutzungsplan der Ver-
bandsgemeinde Hermeskeil mit dem dazugehörigen Landschaftsplan 
verbindlich. 
Die Ortsgemeinde Geisfeld hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 
12.11.2019 beim DLR Mosel den Antrag auf Durchführung einer Boden-
ordnung nach dem Flurbereinigungsgesetz gestellt. 
Die landwirtschaftliche Berufsvertretung und die anderen fachlich be-
troffenen Stellen wurden zum Verfahren gehört und haben sich für die 
Durchführung eines Verfahrens ausgesprochen. 
Die am Vereinfachten Flurbereinigungsverfahren voraussichtlich betei-
ligten Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten wurden vom 
DLR Mosel am 15.11.2021 in einer Aufklärungsversammlung in Geisfeld 
eingehend über das geplante Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren 
einschließlich der voraussichtlich entstehenden Kosten aufgeklärt. 
2. Gründe 
2.1 Formelle Gründe 
Dieser Beschluss wird vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
DLR Mosel als zuständige Flurbereinigungsbehörde erlassen. 
Rechtsgrundlage für den Beschluss ist § 86 Abs. 1 Nr. 1 Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Ge-
setzes vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794). 
Die formellen Voraussetzungen für die Durchführung eines Vereinfach-
ten Flurbereinigungsverfahrens nach § 86 Abs. 1 Nr. 1 Flurbereini-
gungsgesetz 
• Anhörung der zu beteiligenden Behörden und Stellen und 
• Aufklärung der voraussichtlich beteiligten Teilnehmer des Verfahrens 
sind erfüllt. 
2.2 Materielle Gründe 
Das Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren hat den Zweck, eine 
schnellwirksame, kostengünstige und umweltfreundliche Verbesserung 
der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die im Verfahrensgebiet 
wirtschaftenden landwirtschaftlichen Betriebe herbeizuführen. Verfolg-
tes Ziel ist der langfristige Erhalt der landwirtschaftlichen Betriebe 
sowie die Sicherung deren Wettbewerbsfähigkeit.  
Für das Flurbereinigungsverfahren Geisfeld wurde in den Jahren 
2020/21 eine projektbezogene Untersuchung durchgeführt. Hierbei hat 
sich gezeigt, dass die derzeitige Flurstücksstruktur den heutigen An-
forderungen eines rationellen Arbeits- und Maschineneinsatzes in der 
Landwirtschaft nicht mehr gerecht wird. Gründe sind u. a. die für heu-
tige Maschinen zu kurzen Schlaglängen, welche im überwiegenden 
Teil zwischen 100 m und 150 m betragen, als auch der Zuschnitt der 
einzelnen Flurstücke. Eine weitere Erschwernis entsteht durch die 
kleinteilige Zersplitterung der Besitzstücke, was sich in der durch-
schnittlichen Flurstücksgröße von lediglich 0,35 ha zeigt. 
Eine Stabilisierung der landwirtschaftlichen Betriebe wird nur möglich 
sein, wenn die Kosten der Außenwirtschaft nachhaltig gesenkt werden. 
Der schnell fortschreitende Strukturwandel in der Landwirtschaft erfor-
dert eine bessere Arrondierung der Wirtschaftsflächen der landwirt-
schaftlichen Betriebe.  
Ein weiteres Hemmnis für eine zeitgemäße Bewirtschaftung stellt das 
im Wesentlichen aus einer Flurbereinigung in den 1920er Jahren ent-
standene Wegenetz dar, welches für die heutigen Gegebenheiten zu 
engmaschig ist. Zudem weisen die Wege eine für moderne landwirt-

schaftliche Maschinen zu geringe Breite und Tragfähigkeit auf. Die  
örtliche Lage stimmt zum Teil nicht mit den im Liegenschaftskataster 
ausgewiesenen Flurstücken überein. Durch die Verbesserung des  
Wegenetzes und die Zusammenlegung der Grundstücke sollen Wirt -
schafts stücke geschaffen werden, die den heutigen Anforderungen 
eines rationellen Arbeits- und Maschineneinsatzes genügen. Bei der 
Neugestaltung der Grundstücke werden die bestehenden Pachtver-
hältnisse berücksichtigt. Die Notwendigkeit einer Bodenordnung er-
scheint aus Sicht des DLR dringend gegeben.  
Neben der Verbesserung der Agrarstruktur sollen durch das Flurbe-
reinigungsverfahren ebenfalls Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landespflege umgesetzt werden. Hierzu können Flächen für Schutz, 
Pflege und Entwicklung der Natur und Landschaft ausgewiesen wer-
den, um beispielsweise Biotope miteinander zu vernetzen. Durch die 
Aktion Blau Plus, in welcher eine Flächenausweisung für Gewässer- 
und Uferrandstreifen gefördert wird, kann ein positiver Impuls für die 
naturnahe Gewässerentwicklung gegeben werden. Die Verbandsge-
meinde hat ein dahingehendes Interesse bereits bekundet. 
Des Weiteren können auch die Teilnehmer einen wertvollen Beitrag für 
Natur und Umwelt leisten, indem sie im Rahmen der Aktion „Mehr Grün 
durch Flurbereinigung“ die Möglichkeit bekommen, hochstämmige 
Obstbäume sowie heimische Laubgehölze zu erhalten. 
Der Umfang der Baumaßnahmen sowie landespflegerischen Maßnah-
men umfasst eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen, von denen ein  
großer Kreis an Trägern öffentlicher Belange betroffen ist. Um allen Be-
langen gerecht werden zu können bzw. um einen objektiven Interes-
senausgleich herbeizuführen, ist im Vereinfachten Flurbereinigungs-
verfahren ein Wege- und Gewässerplan mit landespflegerischem Be-
gleitplan nach § 41 FlurbG aufzustellen. Er bildet die Grundlage für die 
Neugestaltung und Neueinteilung der Grundstücke im Verfahrensge-
biet. 
Aufgrund der schlechten Qualität des Liegenschaftskatasters wird für 
das Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren eine Neuvermessung des 
Verfahrensgebietes angestrebt. Diese dient sowohl der Rechtssicher-
heit für die Grundstückseigentümer als auch den Anforderungen an 
zeitgemäße Produktionsbedingungen für die Bewirtschaftung im Rah-
men der Digitalisierung der Landwirtschaft. 
Nach der Bodenordnung lässt sich der zusammengelegte und zweck-
mäßig durch Wege erschlossene Grundbesitz rationeller und besser 
nutzen und der Einsatz von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen 
und Geräten wird effizienter erfolgen können. Zusätzlich werden auf-
grund der Erneuerung und Verbesserung des Liegenschaftskatasters 
die Eigentumsgrenzen dauerhaft und zuverlässig gesichert. Darüber 
hinaus verringert sich durch die genauere Darstellung der tatsäch -
lichen Verhältnisse der Verwaltungsaufwand der Bewirtschafter im  
Zusammenhang mit der Begründung und Durchführung von Pachtver-
hältnissen sowie bei der Beantragung ihrer Betriebsprämien. Im Ergeb-
nis aller aufgeführten Maßnahmen wird die Wertigkeit des Grundbesit-
zes langfristig gesichert. 
Um die in der vorliegenden projektbezogenen Untersuchung aufge-
zeigten Maßnahmen der Landentwicklung, insbesondere Maßnahmen 
der Agrarstrukturverbesserung, des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, der naturnahen Entwicklung von Gewässern oder der 
Gestaltung des Landschaftsbildes zu ermöglichen und auszuführen, 
ist es sinnvoll und zweckmäßig für das Verfahrensgebiet ein verein-
fachtes Flurbereinigungsverfahren gemäß § 86 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG 
durchzuführen. 
Soweit Waldflächen in das Verfahren einbezogen werden, erfolgt dies 
zur Arrondierung des kleinstparzellierten Privatwaldes sowie aus ver-
messungstechnischen Gründen zur zweckmäßigen Abgrenzung des 
Verfahrensgebietes. 
Der überwiegende Teil der Ortslage Geisfeld sowie die im Flächennut-
zungsplan ausgezeichneten Wochenendhausgebiete wurden aus dem 
Verfahren ausgeschlossen. Die im Verfahrensgebiet gelegenen Flur-
stücke der Ortslage unterliegen lediglich aus vermessungstechnischen 
Gründen dem Verfahren, um die Kosten der Vermessung möglichst ge-
ring zu halten. 
Das Interesse der Beteiligten an einem Bodenordnungsverfahren ist 
gegeben. Dies wurde in einer Informationsveranstaltung am 15.11.2021 
ermittelt. 
Zur Erreichung der angestrebten baulichen und bodenordnerischen 
Ziele bietet das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren nach § 86 
FlurbG die rechtlichen Voraussetzungen. Ziel der vereinfachten Flur-
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bereinigung nach dem Flurbereinigungsgesetz ist, die Wohn-, Wirt-
schafts-, Erholungs- und Ausgleichsfunktion im ländlichen Raum zu 
erhalten bzw. zu verbessern. Alternative Verfahrensarten nach dem 
Flurbereinigungsgesetz z.B. der freiwillige Landtausch nach § 103 a 
FlurbG oder das beschleunigte Zusammenlegungsverfahren nach  
§ 91 FlurbG bieten für die o.g. Zielstellungen nicht die notwendigen 
rechtlichen Voraussetzungen.  
Die materiellen Voraussetzungen des § 86 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG sind 
damit gegeben. 
Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses liegt im überwiegenden 
Interesse der Beteiligten. Es liegt insbesondere in ihrem Interesse, dass 
mit der Durchführung des Vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens 
sofort begonnen wird, damit die angestrebten betriebswirtschaftlichen 
Vorteile möglichst bald eintreten. Eine Verzögerung der Verfahrensbe-
arbeitung würde für die Mehrzahl der Beteiligten und die Ortsgemeinde 
Geisfeld erhebliche wirtschaftliche Nachteile bei der angestrebten 
agrarstrukturellen Verbesserung mit sich bringen, die darin bestehen, 
dass die Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes und damit der Be-
sitzübergang verzögert würden. Dem gegenüber könnte durch die auf-
schiebende Wirkung möglicher Rechtsbehelfe eine erhebliche Verfah-
rensverzögerung eintreten, mit der Folge, dass die neuen Grundstücke 
erst ein oder zwei Jahre später als vorgesehen in den neuen Besitz 
übergehen und somit die Kostenvorteile erst verzögert eintreten. 
Die sofortige Vollziehung liegt auch im öffentlichen Interesse. Die Maß-
nahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und die damit investierten 
öffentlichen Mittel tragen ganz erheblich zur Erhaltung der Landwirt-
schaft und der Kulturlandschaft und damit zur Erhaltung eines bedeu-
tenden Wirtschaftsfaktors in der Landwirtschaft bei. Im Hinblick auf den 
raschen Strukturwandel in der Landwirtschaft ist es erforderlich, dass 
die mit der Vereinfachten Flurbereinigung angestrebten Ziele möglichst 
schnell verwirklicht werden. 
Die Voraussetzungen für die Anordnungen der sofortigen Vollziehung 
liegen damit vor (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO). 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats, beginnend mit 
dem 1. Tag der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch schriftlich, 
in elektronischer Form nach § 3a Verwaltungsverfahrensgesetz oder 
zur Niederschrift erhoben werden beim  

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Mosel,  
Tessenowstraße 6, 54295 Trier 

oder wahlweise bei der 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) 

- Obere Flurbereinigungsbehörde - 
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier. 

Die Widerspruchsfrist ist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor 
dem Ablauf der Frist bei einer der o.g. Behörden eingegangen ist.  
Hinweis: 
Informationspflicht zur Datenschutz-Grundverordnung 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist nach Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 lit. e und Abs. 3 Satz 1 lit. b Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) i.V.m § 3 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) zur Wahrnehmung 
der Aufgaben des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR), 
die im öffentlichen Interesse liegen oder in Ausübung öffentlicher  
Gewalt erfolgen, erforderlich. Hinsichtlich der Informationspflichten 
nach Art. 13 und 14 DS-GVO sowie der Betroffenenrechte nach Art. 15 
ff. DS-GVO weisen wir auf unsere Datenschutzerklärung unter 
www.dlr.rlp.de/Landentwicklung/Service/Datenschutz hin. 

Im Auftrag: Torben Alles 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Feuerwehr Braunshausen  
Nächste Übung am Samstag, 19.11., um 18 Uhr.           U. Haubert, Lbzf  
 
Freiw. Feuerwehr Lbz. Kastel 
Schulung: Freitag, 18.11., 20 Uhr.        Björn Schorr, Löschbezirksführer 
 
Löschfüchse Kastel 
Übung am Montag, 21.11., um 17 Uhr. 
                                                                        
JFW Übungsgemeinsch. Braunshausen/Kastel  
Übung am Samstag, 19.11., um 10 Uhr. 
 
Lbz. Nonnweiler 
Samstag, 19.11., 20 Uhr, Jahreshauptversammlung. 

Michael Kohl, Löschbezirksführer 
 
Löschbezirk Otzenhausen 
Gemäß § 11 der Brandschutzsatzung für die Gemeinde Nonnweiler  
berufe ich hiermit eine Feuerwehrversammlung für Samstag, 3. De-
zember 2022, 19.00 Uhr ins Feuerwehrhaus Otzenhausen ein. Ich bitte 
um pünktliche und zahlreiche Teilnahme in Uniform. 

Martin Schneider, Löschbezirksführer 
 
Feuerwehr Primstal 
Praktische Übung am Freitag, 18.11., 20 Uhr.          Thomas Gläser, Lbzf 
 
Lbz. Schwarzenbach 
Samstag, 19.11., 18 Uhr, letzte Übung. 
  
 
 
 
 
 

 
Pfarreiengemeinschaft Nonnweiler 
Bierfeld – Braunshausen – Kastel – Nonnweiler – Otzenhausen –  
Primstal – Sitzerath – Schwarzenbach 
Gottesdienstordnung vom 19.11. – 27.11.: 
Samstag, 19.11., Kollekte für das Bonifatiuswerk: 
19 Uhr Sitzerath: Messfeier mit Volkstrauertagsgedenken; mitgest. vom 
Männergesangverein; f. + Maria u. Alois Haupenthal; f. + Martha u. Jo-
hann Görgen; f. + Maria u. Oskar Görgen; f. + Maria u. Alois Simon; Lek-
torin: Lieselene Scherer 
19 Uhr Nonnweiler: Nacht der Lichter 
Sonntag, 20.11., Kollekte für das Bonifatiuswerk: 
7.30 Uhr Schwarzenbach: Frühschicht z. Ewigen Gebet im Kolpinghaus 
9 Uhr Schwarzenbach: Messfeier zum Ewigen Gebet im Kolpinghaus; 
f. + Luise u. Hubertus Kaufmann u. verst. Angeh.; f. + Alois Zenner;  
f. die Verst. der Fam. Ostermann, Welker, Ruffing u. Haßdenteufel;  
f. + Manfred Petto; Lektorin: Anna Maria Giebel; Kommunionspenderin: 
Katja Bock 
10.30 Uhr Kastel: Messfeier mit Volkstrauertagsgedenken; f. + Mecht-
hilde Terasa, 6-Wochenamt; f. + Elfriede Barth, 6-Wochenamt; f. die Leb. 
u. Verst. des Kirchenchors, besonders für Else Meyer; Lektorin u. Kom-
munionspenderin: Heike Fries; Kantor: Karl-Heinz Gillenberg 
Donnerstag, 24.11., 18.30 Uhr: Kastel: Anbetung 
Freitag, 25.11., 17.30 Uhr: Nonnweiler: Adventsfenster in der KiTa Carl-
Rudolf von Beulwitz 
Samstag, 26.11.: 
14.30 Uhr Primstal: Taufe des Kindes Tiara Margot Müller im Alten Chor 
19 Uhr Braunshausen: Messfeier im Pfarrheim; f. die Leb. u. Verst. der 
Pfarreiengemeinschaft; Lektorin: Jutta Weiler; Kommunionspender: 
Guido Maring 

 Ende des amtlichen Teiles 
Nichtamtliche Mitteilungen

Feuerwehren

Kirchen

REDAKTIONSSCHLUSS: 
montags 12.00 Uhr 
 
Vereinsnachrichten bitte kurz fassen und per Mail an die 
Gemeindeverwaltung amtsblatt@nonnweiler.de senden!
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Sonntag, 27.11.: 
10.30 Uhr Otzenhausen: Messfeier mit Dankamt zur Diamantenen 
Hochzeit Christel u. Günter Wiesen; f. + Kunigunde Lorig, 1. Jahrged.;  
f. + Sabine u. Rolf Meier; Lektorin u. Kommunionspenderin: Annemarie 
Meier 
Altardienste: Sitzerath – Samstag, 19.11. u. Woche – Gruppe 2 
Pfarrei St. Nikolaus Sitzerath – Mistelaktion der Messdiener Sitze-
rath: Am Samstag, 19.11., verkaufen wir Mistelzweige zum Preis von 
4,00 €. Bestellungen können bis zum 17.11.22 bei den Messdienerbe-
treuerinnen Sandra Schunk Tel. -669652,  Katja Müller Tel. -569, Nadine 
Stein Tel. -9019747 und Gwendolyn Bunge Tel. -992399 aufgegeben 
werden. Die Mistelzweige werden am 19.11. ab 10:30 Uhr zu den Käu-
fern nach Hause gebracht. Bitte machen sie regen Gebrauch und un-
terstützen damit unsere Messdiener für ihren treuen Dienst am Altar.  
Die Kath. öffentl. Bücherei Primstal: Die Bücherei ist mittwochs von 
16.00-18.00 Uhr geöffnet. Besuch ohne Beschränkungen möglich. 
Krabbelgruppe Primstal:  dienstags von 15.30 – 17 Uhr im Kindergar-
ten (Eingang am Spielplatz). Wir freuen uns über Neuanmeldungen, 
ihr/e Kind/er ist/sind uns herzlich willkommen. Ansprechpartner:  
Jessica Zarth, Tel. 0177-79 53 339. 
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Krankheitsbedingt sind unsere Pfarrbüros 
zur Zeit geschlossen. Wir bitten um Ihr Verständnis. 
Primstal – Dienstag u. Freitag 8 – 10 Uhr; Mittwoch 17 – 19 Uhr. 
Nonnweiler – Dienstag 17 – 19 Uhr; Mittwoch u. Freitag 11 – 13 Uhr. 
Kontaktdaten Pfarrbüro:  
Pfarrbüro Primstal: Tel. 06875-229. kath.pfarrei.primstal@t-online.de 
Pfarrbüro Nonnweiler: Tel. 06873-284. pfarrei.st.hubertus@web.de 
Kontakte pastorales Team: 
Pfarrverwalter Wilhelm Reichardt: 0151 – 54 75 33 85  
Gemeindereferentin Sarah Henschke: 0160 – 84 65 822 
E-Mail: Sarah-Maria.Henschke@bgv-trier.de 
 
Evang. Kirchengemeinden Sötern und Bosen 
Gottesdienste am 20.11.2022 Ewigkeitssonntag: 
Sötern um 10.30 Uhr; Bosen um 9 Uhr. 
Konfirmandenunterricht: Der nächste Konfirmandenunterricht findet 
am 26.11. im Jugendtreff Schwarzenbach von 9.30 bis 12.30 Uhr statt. 
Urlaub Pfarrer Keip: Vom 21.11. bis 27.11. übernimmt Frau Pfarrerin 
Bock, Tel. 06787-524, die Urlaubsvertretung.  
Öffnungszeiten Pfarrbüro Sötern: Dienstag u. Mittwoch von 8-12 Uhr 
und Donnerstag von 8-11 Uhr. Tel. 06852/92901. 
 
Evang. Kirchengemeinde Hermeskeil-Züsch 
Donnerstag, 17.11., 12 Uhr: Krabbelgruppe im Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
18 Uhr: Presbyteriumssitzung, Dietrich-Bonhoeffer-Haus Hermeskeil 
Freitag, 18.11., 19.30 Uhr: Chorprobe im Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
Sonntag, 20.11., Ewigkeitssonntag, 10 Uhr: Gottesdienst im Dietrich-
Bonhoeffer-Haus Hermeskeil (Wegen Energiekosten in der Kirche fin-
den die Gottesdienste im Dietrich-Bonhoeffer-Haus statt. Eine FFP2-
Maske ist weiterhin zu tragen.) 
Wochenspruch: Haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Öllam-
pen brennen! (Lukas 12, 35)  
 
 
 
 
 

 

CDU Primstal 
Wir treffen uns zu einer Vorstandssitzung des erweiterten Vorstandes 
am Montag, 21. November, um 19 Uhr im Primstaler Sportlerheim. Ich 
bitte um vollzähliges Erscheinen! 
Außerdem nehmen wir teil an einer Veranstaltung der CDU-Landtags-
fraktion und unseres Landtagsabgeordneten Jonas Reiter am Mitt-
woch, den 23. Nov. um 18 Uhr im Pfarrsaal Baltersweiler (Mauschba-
cher Str. 38, 66640 Namborn). Die „Fraktion in der Region“ informiert 
mit kompetenten Referenten zum Thema „Die neue Grundsteuer – He-
rausforderung für Haus- und Grundbesitzer“. Herzliche Einladung an 
alle Bürgerinnen und Bürger – Anmeldung erforderlich unter anmel-
dung@cdu-fraktion-saar.de oder 0681-5002218. 

Franz Josef Koch, Vorsitzender 

CDU Gemeindeverband Nonnweiler 
Die CDU-Ortsverbände Bierfeld, Nonnweiler, Otzenhausen und 
Schwarzenbach führen am Samstag, 19.11.2022, eine Wanderung über 
den neuen Bahnradweg von Bierfeld nach Schwarzenbach durch. Be-
ginn ist um 11:00 Uhr am Park in Bierfeld. Die Bevölkerung ist hierzu 
herzlich eingeladen. Anmeldungen werden erbeten bei: 
Hermann Maurer: 0151 10289076 • Julia Storr: 0172 8703367 
Caroline Eli: 0175 6633405 • Martin Schneider: 0151 72648801 
Jochen Kaufmann: 0160 8137162 

Christian Braun, Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 

 

Was geht ?! e.V. // idee.on gGmbH 
Spielzeug-Flohmarkt der FGTS Nonnweiler-Primstal von Kindern 
für Kinder: Am Samstag, 19. November, von 10 bis 12.30 Uhr findet in 
der Turnhalle der Grundschule Nonnweiler ein Spielzeugflohmarkt der 
FGTS Nonnweiler/Primstal statt. Die Kinder stellen hier ihr Verkaufs -
talent unter Beweis und bieten Spielzeuge aller Art an. Der Flohmarkt 
ist für Besucher/innen geöffnet und alle interessierten Kinder und ihre 
Familien sind herzlich eingeladen auf Entdeckungsreise zu gehen. Zu-
sätzlich gibt es einen kleinen Stand mit selbstgestalteten Kreativange-
boten. Im Bistro der FGTS werden Kaffee und Crêpes angeboten. Der 
Erlös der Speisen/Getränke und Kreativangebote kommt den Kindern 
der FGTS Nonnweiler/Primstal zugute.  
Freiwillige Ganztagsschule Nonnweiler: 0160-96943227 
Freiwillige Ganztagsschule Primstal: 0170-5695578 
www.was-geht-ev.de • www.ideeon.info 
  
 
 
 
 

 

IGBCE OG Nonnweiler 
Nach längerer Pandemie-Pause können wir in diesem Jahr unsere tra-
ditionelle Barbara-Feier wieder veranstalten. Sie findet am 4.12. ab 11 Uhr 
im Löwenhof in Primstal statt. 
 
SG Peterberg 
Donnerstag, 17.11., 18:30 Uhr: B-Jgd. Hochwald-Bostalsee – Schiffwei-
ler-Hüttigweiler (in Gonnesweiler). 
Samstag, 19.11., 12 Uhr: D-Jgd. Marpingen 2 – Hochwald-Bostalsee 2. 
13 Uhr: E-Jgd. Winterbach-Bliesen – Hochwald-Bostalsee 2. 
13 Uhr: E-Jgd. Hochw.-Bostalsee 3 – Eppelb./Bubach-Calm. 2 (in Kastel). 
14 Uhr: E-Jgd. Hochw.-Bostalsee 1 – Eppelb./Bubach-Calm. 1 (in Kastel). 
15 Uhr: A-Jgd. Uchtelfangen A9 – Hochwald-Bostalsee. 
15:15 Uhr: D-Jgd. Wahlhausen 1 – Hochwald-Bostalsee 1. 
15:30 Uhr: Herren Peterberg 1 – Theley 2 (in Kastel). 
Dienstag, 22.11., 19 Uhr: Herren Peterberg 2 – Niederkirchen 2 (in Kastel). 
 

Braunshausen 

Karnevalsverein Braunshausen 
Der Einzug der Mitgliedsbeiträge 2022 erfolgt ab dem 28.11.22. 
 
Musikverein Braunshausen 
Sonntag, 20.11., 10 Uhr: Gesamtprobe, Bürgerhaus.  
 

Kastel 
FC Kastel 
Samstag, 19.11., Heimspiele in Kastel: 
13 Uhr: E-Jgd. Hochwald-Bostalsee3 - Eppelborn2 
14 Uhr: E-Jgd. Hochwald-Bostalsee1 - Eppelborn1 
15:30 Uhr: Peterberg1 - Theley2 

Parteien

Jugendforum

Vereine
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Jugendfeuerwehr St.-Martins-Tombola 
Folgende Lose haben bei der Tombola gewonnen: Weiß: 255, 264, 293, 
444, 516, 614, 659, 697, 698, 744, 768, 781, 807, 846, 850, 873, 895, 896. 
Gelb: 177. Grün: 668, 672, 681, 931, 953. Orange: 274, 840, 876, 936.  
Die Gewinne können gegen Vorlage der Gewinnerlose an folgenden 
Tagen im Feuerwehrgerätehaus abgeholt werden: Freitag, 18.11., Diens-
tag, 22.11, und Freitag, 25.11., jeweils von 18.30 bis 20 Uhr.  
 
Pfarrkapelle Kastel  
Samstag, 19.11., 19 Uhr: Konzert der Pfarrkapelle im Castellum.  Karten 
sind ab sofort bei allen Musikern für 7 € erhältlich, Abendkasse 8 €. 
Sonntag, 20.11., 10 Uhr: Jahreshauptversammlung 
 
Pfarrkapelle/Handwerkerverein 
Am 11.02.23 findet unsere Kappensitzung statt, wer einen Vortrag, Tanz-
einlage, Singvortrag usw. machen möchte,  melde sich bitte bei Joa-
chim Schäfer, Christof Görgen oder Sabine Schmidt. 
 
TTC Kastel 
Ergebnisse: Herren: Neunkirchen II - Kastel, 0:9; Herren II: Riml./Ba-
chem III - Kastel II, 9:2. 
Spiele am 19.11.: Herren Kastel - Ottweiler II. Herren II: Kastel II - Nos-
wendel/Wadern. 
 

Nonnweiler 

Kolping-Kapelle Nonnweiler/Bierfeld 
Probe am Freitag, 18.11., 19:30 Uhr, im Sälchen Bierfeld. Bitte Weih-
nachtsnoten mitbringen. 
 

Otzenhausen 

Schützenverein Falkenauge eV. Otzenhausen 
Ergebnis Luftgewehr Regionalliga Nord: 
Otzenhausen - Gehweiler 1121 zu 1081 Ringe. Bester Einzelschütze 
David Licht mit 382 von 400 Ringen.  
Vogel- u. Pflanzenschutzverein Otzenhausen e.V. 
Schafkopfturnier: Am Sonntag, 20.11., 16 Uhr, findet im Vereinshaus 
unser Schafkopfturnier statt. Startgeld pro Person 5 €, Gewinnzuwei-
sungen in Geld und Sachpreise. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. 
Um Voranmeldung wird gebeten (Tel. 06873/64419).  
 

Primstal 

Bühne 74 Primstal 
Stress im Champusexpress: Für unsere Theateraufführungen am Frei-
tag, 18.11., 20 Uhr, Samstag, 19.11., 20 Uhr, und Sonntag, 20.11., 18 Uhr, 
gibt es noch Karten im Vorverkauf unter 0178 1120378. 
 
JFG Schaumberg-Prims 
Fr., 18.11.: D-Jgd. Ill-Theel 1 - JFG 1, 18 Uhr; A-Jgd. Urweiler - JFG 2, 19 Uhr; 
Sa, 19.11.: D-Jgd. Heusweiler 1 - JFG 2, 15:15 Uhr; JFG 3 - Hochwald 
Wadern, 15:15 in Überroth; C-Jgd. JFG 1 - Saarbrücken 2, 16:30 Uhr in 
Scheuern; Güdingen - JFG 2, 16:30 Uhr; Fraulautern - JFG 3, 16:30 Uhr; 
B-Jgd. Auersmacher - JFG 1, 19 Uhr. 
So, 20.11.: A-Jgd. Pirmasens - JFG 1, 13 Uhr. 
 
Pfarrkapelle Primstal 
Nächste Gesamtprobe: Sonntag, 20.11., 10:15 Uhr im Pfarrsaal. 
 
TTF Primstal 
Spiele am 12.11.: Herren Heiligenwald - Primstal/Lockweiler 0:9. 
Jugend 19: Niederlixweiler II - Primstal/Lockweiler 8:2. 
Jugend 15: Schaumberg Theley - Primstal/Lockweiler 2:8. 
 
Turn- und Gymnastikverein Primstal e.V. 
Wir laden alle erwachsenen Mitglieder zur Adventsfeier, am 29.11., ab 
19 Uhr, in die Mehrzweckhalle, ein. Bei Anmeldung wird ein Eigenanteil 
von 5 € fällig. Anmeldung bis Freitag, 25.11. bei Karin, Tel. 06875 - 1772 
oder per Mail an tgvprimstal@gmx.de   
Nordic Walking dienstags, 9 Uhr, Treffpunkt, 22.11. hinterm Naturbad an 
der Bank auf dem Bahndamm. 

Kurs „Komm in Bewegung“, für Männer und Frauen, donnerstags von 
19-20:30 Uhr. Für Sichtarbeit geeignet. Einstieg jederzeit möglich. Info 
und Anmeldung bei Karin, Tel. 06875-1772 
 
VfL Primstal 
Aktive: Samstag, 19.11., 15 Uhr: Primstal 1 – Herrensohr. 
Jugend: Samstag, 19.11., 14 Uhr: E-Jgd. Primstal 1 - Schlossberg. 
 
Volleyballverein Primstal 
Ergebnisse des letzten Heimspieltages: VVP1: DJK Rastpfuhl 2 – 1:3; 
VVP1 : TV Ottweiler – 0:3; VVP2 : VC Warndt 3 – 0:3; VVP2: TV Quier-
schied 3 – 0:3. 
 
Wander- u. Skifreunde Krummstiefel Primstal e.V. 
Die geplante Ski- und Wandertour Feldberg vom 13.-15.1.2023 muss 
leider abgesagt werden. Bei der geringen Anmeldezahl und Umlegung 
der Kosten auf die Teilnehmer würde der Reisepreis zu teuer.  
 

Schwarzenbach 

Pfarrkapelle Schwarzenbach e.V. 
Herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen unseres Konzertes beige-
tragen haben. 
Dienstag, 22.11., 18 Uhr: Jahreshauptversammlung im Kolpinghaus, 20 
Uhr Probe. 
Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Totenehrung, 3. Annahme der Tages-
ordnung, 4. Protokoll der letzten Hauptversammlung, 5. Bericht der Vor-
sitzenden, 6a Tätigkeitsbericht 2020 der Schriftführerin, 6b. Tätigkeits-
bericht 2021 der Schriftführerin, 7. Bericht des Dirigenten, 8. Bericht der 
Jugendleiterin, 9. Bericht des Kassierers, 10. Bericht der Kassenprüfen, 
11. Wahl eines Versammlungsleiters, 12. Entlastung des Vorstandes, 13. 
Neuwahl des Vorstandes, 14. Wahl von 2 Kassenprüfern, 15. Verschie-
denes, 16. Schlusswort. 
Anträge auf weitere Tagesordnungspunkte sind rechtzeitig bei der  
1. Vorsitzenden einzureichen. Alle aktiven und inaktiven Mitglieder sind 
zu der Jahreshauptversammlung herzlich eingeladen. 
 
TuS Fortuna Schwarzenbach  
Handball: Sonntag, 20.11., 11 Uhr: gemischte D-Jgd. Marpingen – 
Schwarzenbach, in der Sporthalle Marpingen. 
 

Sitzerath 

Kath. Frauengemeinschaft Sitzerath 
Auch in diesem Jahr bieten wir Weihnachtsplätzchen sowie Marmelade 
auf Vorbestellung zum Kauf an. Nähere Infos und Bestellungen bis 
27.11. bei: Ruth Berg (06873-6943), Ute Lang (06873-64333), Andrea 
Wagner (06873-6092). 
 
MGV „Liederkranz“ Sitzerath 
Probe am Donnerstag, 17.11., um 19 Uhr, in der Benkelberghalle. 
Aufritt am Samstag, 19.11., 19 Uhr, bei der Mitgestaltung der Messe zum-
Volkstrauertagsgedenken. 
 
 
 
 
 

 
Central-Filmtheater Nonnweiler 
„RHEINGOLD“ – Donnerstag, 17.11., bis Montag, 21.11., täglich 20.15 Uhr. 
Mittwoch, 23.11., auch 20.15 Uhr. 
„DER NACHNAME“ 
Freitag, 18.11., Samstag, 19.11., u.  Sonntag, 20.11., 17.30 Uhr. 
„LYLE – MEIN FREUND, DAS KROKODIL“  
Samstag, 19.11., u. Sonntag, 20.11., 15.00 Uhr. (Eintritt: 8,00 €) 
Doris Dörries „FREIBAD“ – Dienstag, 22.11., 17.30 Uhr.  
„THREE THOUSAND YEARS OF LONGING“ – Dienstag, 22.11., 20.15 Uhr. 
Ab Donnerstag, 24.11.: „HUI BUH UND DAS HEXENSCHLOSS“ 
Demnächst: „BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER“ 

Veranstaltungen



 
 
 
 

 
Herzsport-Verein Hermeskeil 
Präventions- und Rehabilitationssport unter ärztlicher Aufsicht. 
Ort: Turnhalle BBS, Geschwister-Scholl-Weg, Hermeskeil. Unbedingt 
Hygienevorschriften beachten. Änderungen auf der Homepage! 
Montag, 21.11., 17:30 Uhr: Präventionsgruppe; 
18:30 Uhr: Übungsgruppe mit med. Betreuung. 
Dienstag, 22.11., 18 Uhr: Präventionsgruppe; 
19 Uhr: Kurs „Reha-Sport Orthopädie“. 
Donnerstag, 24.11., 19:30 Uhr: Kurs „Fit und aktiv durch Bewegung“. 
Freitag, 25.11., 17:30 Uhr: Einführungsgruppe mit med. Betreuung; 
18:30 Uhr: Präventionsgruppe. 
 
Männergesangverein "Heiterkeit" Eiweiler 
Mitgestaltung der hl. Messe für verstorbene Mitglieder und Sänger des 
MGV "Heiterkeit" Eiweiler am Sa. 19.11., 19 Uhr, in der Kirche in Eiweiler. 
 
Asphalt Racer Hochwald e.V. 
Unsere Generalversammlung 2022 findet am Samstag, den 26.11.2022 
um 19:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Feuerwehr Bierfeld (Sitzerat-
her Str. 10, 66620 Bierfeld) statt.  
Tagesordnung: 1) Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden; 2) Bericht des 
Geschäftsjahres 2021/22; 3) Bericht Kassierer; 4) Bericht Kassenprü-
fer; 5) Entlastung des Vorstandes; 6) Satzungsänderung; 7) Sonstiges. 
Hierzu laden wir alle Vereinsmitglieder recht herzlich ein. 
 

 

Verschiedenes
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VERÖFFENTLICHUNGEN  
bitte kurz fassen und per Mail an die Gemeinde -
verwaltung amtsblatt@nonnweiler.de senden. 

Handgeschriebene Manuskripte werden  
NICHT abgedruckt. Kürzungen bleiben vorbehalten.  

Es wird gebeten, es beim einmaligen Abdruck  
gleichlautender Artikel zu belassen. 

Wir bitten um Verständnis. 

VERWALTUNG UND VERLAG
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                                                            (0176) 32223228 
Schwar zen bach . . (06873) 1773       (06873) 64206 
Sit zer ath . . . . . . . . . (06873) 6927      992653 
Kran ken häu ser: 
Kran ken haus St. Wen del-Ottweiler . . (06851)  59-01 
Kran ken haus Her mes keil . . . . . . . . . . . (06503)  81-0 
Kran ken haus Bir ken feld/Na he . . . . . . (06782)  180 
Kran ken trans por te: 
Roth GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (06873)  7575 
Wag ner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (06873)  6288 
Giftzentrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (06131)   19240 
Pfarr äm ter: 
Kath. Pfarr amt Brauns hau sen – 
Kas tel – Prims tal . . . . . . . . . . . . . . . (06875)  229 
Kath. Pfarr amt Nonn wei ler – 
Bierfeld – Ot zen hau sen – 
Schwarzenbach – Sit zer ath . . . . (06873)  284 
Evang. Pfarr amt Sö tern  
Filialort Schwarzenbach . . . . . . . . (06852)  92901 
Pfar rer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (06852)  92902 
Evang. Pfarr amt Bierfeld, Braunshausen, 
Kastel, Mariahütte, Nonnweiler, Otzenhausen, 
Primstal, Sitzerath . . . . . . . . . . . . . (06503)  994110 
Krebsinformationsdienst:  . . . . (0800)    4203040 
Be ra tungs stel le für Er zie hungs-, Ehe- 
und Le bens fra gen des Bis tums Trier 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (06851)  4927 
Kri sen te le fon Kreisjugendamt St. Wendel 
für Kinder, Jugendliche und Eltern: 
(Tag und Nacht) . . . . . . . . . . . . . . . . (0172)     6839078 
Deutscher Kinderschutzbund KV St. Wendel e.V. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . (0171) 8303496 und (0175) 7153140 
Ehrenamtl. Unterstütz. f. ältere, alleinst. Menschen 
…Paten mit Herz (06851) 59-2004 o. (0171) 3086494 
Sozialer- u. Behindertenfahrdienst   (06851) 939680 
Familienberatungsstelle idee.on 
. . . . . . . . . . . . . . . . (06873) 668290 und (0170) 5748043 
Pflegestützpunkt Nonnweiler im MGH 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (06873)  660-73 
Ar bei ter wohl fahrt Kreis St. Wen del, 
Am bu lan ter Pfle ge dienst:  . . . . (06851)  9353-16 
Ca ri tas-Pfle ge dienst Tholey . . . (06853)  96119-0 
Christ li che Hos piz hil fe St. Wen del 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (06851) 869701 und 869702 
Amb. Pflegedienst und Tagespflege 
Ar min Jun ker, Kas tel . . . . . . . . . . . (06873) 6156 
Betreuungs- und Entlastungsangebot in der Häuslichkeit 
Christiane Trattnig. . . . . . . . . . . . . . (06873) 7237 
Annika Koch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (06873) 2033182 
ener gis-Netzgesellschaft mbH 
Stö rungs dienst Strom (24 h) . . . . (0681)    9069-2611 
Stö rungs dienst Erd gas (24 h) . . . (0681)    9069-2610 
Forst re vier Nonnweiler/Eisen: (0160)     96314609 
Revier Naturpark/Privatwaldberatung 
E-Mail: t.hans@sfl.saarland.de     (0160)   96314609 
Tier schutzverein Nonnweiler . . (06873)  6957 
Tier schutzhotline . . . . . . . . . . . . . (0681)    99784530 
Tier ärzt li che Pra xis Dr. En gels mann 
Prims tal, Bergstr. 25 . . . . . . . . . . . (06875) 93827 1828 
 Be reit schafts dienst 

Bau hof und Was ser werk 
Wäh rend der Dienst zeit (Mon tag – Frei tag): 
Bau hof Nonn wei ler . . . . . . . . . (06873)  668244 
Was ser werk . . . . . . . . . . . . . . . (06873)    66029 
nach Dienst schluss: 
Telefon (0171) 6 5379 25

Gesundheitsdienst 
Gem.-Praxis Dr. Laila El Masri/Dr. Stephan Gerdelmann 
Primstal, Hauptstraße 27, Telefon (06875) 1666 

Gem.-Praxis Frey, Sötern, Telefon (06852) 360 

Urologische Praxis Hosseini 
Haus d. Gesundheit, Nonnweiler, Tel. (06873) 91091 

Gemeinschaftspraxis Herzog 
Nonnweiler, Am Hammerberg 11, Telefon (06873) 91151 

Dr. Thomas Offermann/Dr. Christof Schneider 
Nonnweiler, Hammerberg 3, Telefon (06873) 7727 

Ihr Hausarzt MVZ Primstal 
Primstal, Hauptstraße 45, Telefon (06875) 937301 

Zahnärzte Dr. Reto Müller + Andrea Müller-Rink 
Nonnweiler, Am Hammerberg 1a, Telefon (06873) 544 

Zahnarzt Michael Rupp 
Primstal, Hauptstraße 26, Telefon (06875) 7911 

Apotheke in Nonnweiler: Telefon (06873) 240 

Apotheke in Primstal: Telefon (06875) 688 

Sanitätshaus 
Am Hammerberg 3, Nonnweiler, Telefon (06873) 1475 

Heilpraktikerin Anette Colling 
Otzenhausen, Ringwallstr. 72, Telefon (06873) 992120 

Heilpraktiker Roland Meyer Nonnweiler, 
Drosselweg, Haus Paracelsus, Telefon (06873) 91097 

Heilpraktikerin Sandra Schmitt 
Kastel, Am Scheibchen 3, Telefon (06873) 1246 
Heilpraktik. · Gesundheitspäd. Maritta Tausch 
Nonnweiler, Eschenweg 4, Telefon (06873) 64100 

Heilpraktikerin Elke Mehr 
Otzenhausen, Ringwallstr. 38a, Tel. (06873) 6698845 

Heilpraktikerin Ruth Gebel 
Braunshausen, Kasteler Str. 22a, Tel. (06873) 64418 

Heilpraktiker-Praxis Hell 
Primstal, In der Langenfeld 12, Tel. (06875) 7907836 

Logopädische Praxis Wortwechsel, Lisa & Anna Theobald 
Nonnweiler, Am Hammerberg 3, Tel. (06873) 3549795 
Praxis für Logopädie & Lerntherapie Julia Georg 
Otzenhausen, Mariahütter Str. 1, Tel. (06873) 9922880 
Praxis für Psychotherapie Christa Freisberg 
Primstal, Mettnicher Str. 17, Telefon (06875) 9379972 

Phy sio the ra pie Flock, Kran ken gym., Mas sa ge, 
Lymphdr., Otzenh.,Bahnhofstr.47, Tel. (06873) 7190 

Krankengymn. Lymphdr. Massage Assheuer 
Primstal, Hauptstr. 26, Telefon (06875) 910863 

Podol. Behandlungen K.Wag ner 
Otzenhausen, Fliederweg 2, Telefon (06873) 896 

Kran ken gym nas tik und Mas sa ge pra xis 
Schnei der G. und Juhl ke D. 
Prims tal, Bir ken weg 13, Telefon (06875) 1206 

Med. Fuß pfle ge An drea Fink ler 
Prims tal, Bir ken weg 13, Telefon (06875) 1033 

Fußpflege/Fußmassage Theresia Janowski-Eifler 
Bierfeld, Auensbach 43, Telefon (06873) 992057 

Med. Fußpflege/Wellnessmassage Barbara Meter 
Bierfeld, Wendalinusstraße 13, Telefon (06873) 64489 

Med. Fußpflege Bettina Serwe 
Primstal, Primsstraße 12, Telefon (06875) 538 

Med. Fußpfl./Reflexzonenmass. Esther Thewes 
Otzenhausen, Keltenweg 4, Telefon (0177) 2855141 

Podologische Praxis Ingrid Kirsch-Döring 
Primstal, Hauptstraße 26, Telefon (06875) 7090334 

Lemuria Movement, Yoga, Massage, A. Endres 
Nonnweiler, Ringstraße 10 a, Telefon (06873) 64099 

Tradit. Thai-Massage Lakkhana Schommer 
Nonnweiler, Am Zoll 11, Telefon (06873) 669062 

Fußpfl., Welln.-mass., Körper- u. Hautpfl. Simone Zarth 
Primstal, Hauptstraße 11, Telefon (06875) 9108670 

Fuß- u. Hautpfl., Welln.-mass., Susanna Butterbach 
Otzenhausen, Keltenweg 15, Tel. (06873) 8324569 

Praxis für Lebensenergie Ramona Ruf 
Schwarzenbach, Telefon (06873) 9927740 

Entspannungspäd./Heilpraktik. f. Psychotherapie K. Müller 
Sitzerath, Telefon (06873) 569

Abfall-Info 
Auskunft und Reklamationen: 
Abfall- und Wertstoffberatung 
der Gemeinde Nonn wei ler . . . . (06873)      660-0 
Restmüll, Biomüll, Sperrmüll: 
EVS-Kunden-Center . . . . . . . . . . (0681)   5000555 
www.evs.de 
Abfuhruntern. Fa. RMG . .  Info (06821)    9193873 
Gelbe Wertstofftonne: 
Firma Jakob Becker . . . . . . Info (0800)   7236661 
Öffnungszeiten der Deponie und der  
Grüngutsammelstelle in Kastel: 
Montag – Freitag von 8 – 16.30 Uhr; 
Samstag von 8 – 12 Uhr; Tel. (06873) 64190 

Gebühren – Grüngutsammelstelle: 
Kleinstmengen bis 140 Liter                              1,50 € 
Mengen bis weniger als 1.000 Liter                  3,00 € 
Mengen über 1.000 Liter je m³                           7,00 € 
Jahreskarte (im Rathaus erhältlich)                35,00 € 
In den EVS-Wertstoff-Zentren können fast 
alle verwertbaren Abfälle, die nicht in die 
Hausmülltonne gehören und sortiert sind, 
zum Teil kostenfrei (z.B. Elektroaltgeräte, 
Sperrmüll bis 2 m3) entsorgt werden. 
EVS-Wertstoff-Zentren in unserer Nähe: 
Wadern-Dagstuhl, Buttnicher Str. 6 
Mo, Di, Do, Fr 12 – 16.45 Uhr, Mi 10 – 16.45 Uhr, 
Sa 8 – 13.45 Uhr, Telefon (06871) 507340 
Tholey-Hasborn, Industriestr. 14 
Mo, Di, Do, Fr 9 – 15.45 Uhr, Mi 14 – 17.45 Uhr, 
Sa 8 – 13.45 Uhr, Telefon (06853) 8540750 
Nohfelden-Wolfersweiler, St. Wendeler Str. 
Mo – 8-12 Uhr, Di – 9-12 Uhr u. 13-18 Uhr (Winter 
bis 17 Uhr), Mi – 9-12 Uhr u. 13-15 Uhr,  
Do – 9-12 Uhr u. 13-18 Uhr (Winter bis 17 Uhr),  
Fr – 9-12 Uhr u. 13-16 Uhr, Sa 8-15 Uhr,  
Telefon (06852) 8090508 

Ärzt li cher 
Not hil fe dienst 

Samstag, 19. November,  
bis Sonntag, 20. November: 
Arzt:              Samstag, 19.11., 8 Uhr, 
                     bis Montag, 21.11., 8 Uhr 
                     Bereitschaftsdienstpraxis 
                      Losheim, Marienhausklinik, 
                      Krankenhausstr. 21 
                      Telefon (01805) 663010 
Zahn arzt:     Dr. G. Arlt; Wadern 

Tel. (06871) 9207501 
Kin der arzt:  Samstag, 19.11., 8 Uhr, 
                     bis Montag, 21.11., 8 Uhr 
                      Marienhausklinik St. Josef 
                      Kohlhof, Neunkirchen 
                      Telefon (06821) 3632002 
Tierarzt: Wagner/Peter, Oberthal 

Tel. (06854) 92387 

 
Ärzt li cher Bereitschaftsdienst 

Telefon 116117 

Apo the ken- 
Be reit schafts dienst 

Notdiensthotline: (0800) 0022833 
und www.apotheken.de 

Samstag, 19. November 2022 
Theel-Apotheke, Theley 
Tel. (06853) 502950 
Sonntag, 20. November 2022 
Markt-Apotheke, Losheim am See 
Tel. (06872) 90060


